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§. 1.
1. Bis zur ersten urkundlichen Verpfändung

desselben (1365) 1).

In der ältestenZeit war das EisenachischeOberland eine Einöde,

in welcher die Katten herumzogen2) und im achten Jahrhundert nach

Christi Geburt die Grenzen der Hessen, Franken, Thüringer und Sachsen

auf einander stießen; dieser Landstrichmit einer weiten Fläche nach

Westen hin hieß Buchonien (silva Buconia, die Buchen) 3). Abt

Aegil von Fulda, der zwischen817 und 822 lebte, schreibt in seiner

Lebensgeschichtedes heiligen Sturmius von diesemLande: "Per horrendum

solus pergens desertum praeter bestias et avium volatum et

ingentes arbores ac praeter agrestia solitudinis loca nihil cernes 4)."

Im Jahre 744 gründeten der heilige Bonifacius und dessenSchüler

Sturm das Kloster Fulda, durch dessenrastlos thätige Bewohner

vom strengen Orden des heiligen Benedikt die Eingebornen zum christlichen

Glauben bekehrtund dafür gewonnen wurden, daß siesichgleichfalls

an bequemenOrten ansiedelten,das Land rodeten und bebauten5).

1) Die UrkundendieserZeit in F. Schnnat, CorpusTraditionumFuldensium.

Lips. 1724. — J. Pistorii Rerum GermanicarumScriptores.Francof.

a. M. 1653. — Buchonia. Zeitschriftfür vaterländischeGeschichte.Herausgegeben

vonDr. J. Schneider.Fulda 1826ff. 3 Bde. in 6 Heften.

2) Tacit. Germ. cap.34.

3) Buchonia I, 1. S, 1.ff, "Quatuorenim populi,quibusverbumChristi

per gratiamDei diximus,in circuitu loci hujus(monasteriiFulda)habitare

noscuntur." Schreibendes hl. Bonifaciusan PapstZachariasum745 in S. Othlon.

JoannisScript. rer. mogunt.I. p. 260.

4) Sturm, Bruno, Lebensgeschichtedesheil. Sturmius. Fulda 1779.

5) Chr. Brower, AutiquitatumFuldens. libr. IV. Antwerp.1612.libr.1.

cap. 11. p. 44.



Das geschahauchin den unwirthbaren Gegenden des Grenzlandes, als

der gelehrte Abt Hraban (822-844) Mönchskolonien ausgesandt

hatte, dem Volke das Evangelium zu verkündigen und es für Kultur

empfänglichzu machen1). Eine solcheKolonie war Zella (Cella), dessen

Kirche im Jahre 822 vom Erzbischof Haistulf von Mainz zu Ehren

der Heiligen: Bonifacius, Maria und Johannes eingeweiht wurde.

Es lebten dort zwanzig Benediktiner, bis im Jahre 1136 auf Veranlassung

des Bischofs Otto von Bamberg und des Dynasten Erpho vom

Neidhardtshausen Jungfrauen in das Kloster gebrachtwurden 2). Ob

zu Hraban's Zeiten auch das Jungfrauenkloster zu Lindenau gegründet

worden ist, weiß man nicht; es ist nur soviel bekannt, daß die

Jungfrauen desselbenim Jahre 1428 nachZella übergesiedeltwurden3).

Eine der ersten Ansiedelungenin unserer Gegend und nochälter

als das Kloster selbstist Diedorf; denn bereits im Mai 788 verehrten

die Brüder Matto und Megnigoz einen Theil ihres Erbeigenthums in

Stockheim, Sulzfeld, Herpf, Schwallungen und Diedorf ("in villa

nuncupata Theodorpf") dem Kloster zu Fulda 4). Alle übrige Ortschaften

des Amtsbezirks sind ohne Zweifel neuern Ursprungs, als das

Kloster Zella, zumal das Dorf Zella, wiewohl das Gegentheil behauptet

wird 5). Bereits im Jahre 825 wird des Bezirks von Empfertshausen

("in illa captura, quae est ad Embrichenhuse"), wo ein gewisser

Orentil Grundeigenthum besaß, das er sammt dreißig wilden

Pferden und drei Leibeigenen ebenfallsdem Klosterzu Fulda verehrte6),

gedacht. Dasselbebesaßschonim Jahre 837 Ackerland bei Urnshausen

("in Hrosdorpfero marcu, in villa Orentiles bus") 7), erhielt unter

1) DessenLebensbeschreibungin Buchonia III, 2. S. 113ff,
2) J. F. Schannat, Diöcesiset HierarchiaFuldensis.Francof. 1727.

3) Saal- vnndt Lehen-Buch allerPröbsteyZellischenLehenschafftenvnndt

Gerechtigkeiten,angefangenin demJahr Christi1669 durchJ. W. SeyfriedJ. U.

Candidatum(im Rentamtsarchiv).- Acta, besondersVerzeichnißderHartschwinden
betr. (ohneJahrzahl.

4) Pistor., p. 522. Schannat. Tradit. Fuld. Trad. 83.

5) J. L. Heim, HennebergischeChronik.Meiningen1776, Bd. 2. S 88ff.
6) Pistor., p. 540. Schannat. Trad. 354.

7) Pistor., p. 536



der Regierung des Abts Thioto (856-870) von Albrich und Singuvart

deren Grundbesitzin Westheim (Kaltenwestheim) und eine Hufe

Wüstland im Bezirke Klings ("in captura, quae dicitur Clingison") 1),

und vertauschteim Jahre 901 einen halben Wald bei Fischbach("in Visbach")

2)

Im frühen Mittelalter gehörte unsere Gegend zum Gau Tullifeld,

der sichvon der Werra über die Ulster erstreckteund zum Grabfeld

gehörte, worunter man alles Land bis zum Main hin verstand3).

Aus der Rechtsgeschichteist bekannt, daß an der Spitze jeder Gaugemeinde

ein Graf stand, die Geistlichkeitsichim Laufe der Zeit von der

Gerichtsbarkeit desselbenfrei zu machen wußte, die Gaugrafenwürde

regelmäßig vom Vater auf den Sohn überging, und die königlichen,

demGaugrafen für seine Mühewaltung nur in Nutzung gegebenenDomänen

auf seine Nachkommen vererbt wurden, welche die Rechte der

öffentlichen Gewalt bald als Eigenthumsrechte auf die in ihren Besitzungen

lebenden Menschen übertrugen, und somit die landesherrliche

Vogtei (Landeshoheit) gewannen, die sich hauptsächlichin der vom

Grundherrn im Centgericht ausgeübten Territorialgerichtsbarkeit und

dem Rechte, Dienste und Abgaben (Beden) zu fordern, offenbarte.

Es ist gewiß, daß ein großer Theil des Tullifeldes im Besitz der

Grafen von Henneberg war, so namentlich der benachbarteAmtsbezirk

Kaltennordheim, daß dieselbendie Gaugrafenwürde im Tullifeld

l) Pistor., p. 526. Schannat. Trad. 513.

2) Pistor., p. 573.
3) "In pago Grapfeld in villa nuncupataStocheim— et in villa nuncupata

Theodorpf" (Pistor.,p. 522.) — "In pago Grapfeldin villa Wihtungen-

in illa captura, quaeest ad Embrichenhuse"(Pistor., p. 540). - "In pago

Grapfeldin Hrosdorpheromarcu, in villa Orentileshus" (Pistor., p. 536). -

"In provinciaTullifeldono- in captura,quaediciturClingison"(Pistor.,p. 526).

— "In pago Tollifelde, et in villa Theodorfe" (Pistor.,p. 524). — "In pago
Tullifeldein comitatuAdalbratin Westhemonomarcu,in duobusvillis Weitaha

nuncupatiset in villa Fischbach"(Pistor., p. 575), Auch Kaltennordheim,Kaltenwestheim,

Kaltensundheimund Mittelsdorf (Amt Kaltennordheim),Hochrain

und Motzlar (Amt Geisa), Vachaund Völkershausen(Amt Vacha) gehörtennach
Ausweisder UrkundenzumTullifeld. Die ausführlicheBeschreibungdiesesGaues

in Meusel's Beiträgenzur Erläuterungder Geschichtskunde.Thl. 1.



bekleideten1), und daß die jedenfalls von ihnen abstammendenGrafen

von Frankenstein, deren Stammburg oberhalb Salzungen lag, nochim

erstenDrittel des vierzehnten Jahrhunderts, als sie schonvieles Gut

veräußert, noch bedeutendeBesitzungen im Eisenacher Lande, unter

Anderem eine Wildbahn hatten, die sich vom Marksuhler Forste über

den Inselsberg, die Werra nach Fischbach ("Visbach") an der Felda

("Velde") und Brunnhardtshausen ("Brumoldishusin") überden Roßberg,

den Hof Kohlbach bis an die Ulster erstreckte2). Das Centgericht

zu Dermbach gehörte ihnen. Der Bann desselbenging nochüber

den jetzigen Amtsbezirk hinaus; denn nach einer Urkunde vom Freitag

nach Mariä Empfängniß des Jahres 1317 überließ das Stift Fulda

dem Grafen Berthold von Henneberg "das Gerichte zu Rostorf, und

vfder Marcke, die dartzu gehort, daz biz her sin Lant-Gerichte zu

Theyrembach gesuchthat" 3).

Das Stift Fulda war durch Schenkungen und sonstigenErwerb

zu vielen Gütern in unserm Amtsbezirke gelangt, zumal es zugleich

die Hoheit über das ebenfalls wohlhabend gewordeneKloster Zella besaß,

und wußte auch in den Besitz des Gutes der Herren von Neidhardtshausen

zu kommen. Die Dynasten von Neidhardtshausen ("Nitharteshusum")

saßen in einem Schlosseoben im Walde über diesem

Orte, und sollen ebenfalls Abkömmlinge der Grafen von Henneberg

gewesensein. Sie werden zuerst im Jahre 1116 in Urkunden erwähnt,

und starbenim dreizehnten Jahrhundert aus. Sie waren Schutzvögte

des Klosters Zella, dem sie viel von ihrem Grundeigenthum, z. B. im

Jahre 1186 Gut zu Wiesenthal ("WTyssenthal"), Urnshausen ("Orehusen")

verehrten4). Im vierzehnten Jahrhundert erwarb das Stift

auch den ganzen übrigen Amtsbezirk. Am Donnerstag nach unserer

Frauen Tag Würzeweihe des Jahres 1817 verkaufte Ludwig von Frankenstein

unter Vermittlung der Grafen von Henneberg die Gerichtezu

1) v. Schultes, historischestatistischeBeschreibungder gefürstetenGrafschaft
Henneberg.Hildburgh.1804. Bd, 2. S, 59.

2) DessenHennebergischeGeschichteThl. 1, S, 16ff.

3) Urk. in J. L. Heim, Beschreibungder SchlösserDisburg undFischberg,
S. 205.

4) Brower 1. c. p. 316.



Dermbach um 450 Pfund Heller an das Stift. Es heißt in dieser

Urkunde: "Zum erstenhan wir (Ludwig von Frankenstein und Alheit

sin eliche Wirtin) ihn (vnserm Erbern Hern Appet Heinriche von

Fulde und sine Stifften gegebenalle die guet, recht, und geuelle und

Ansprache, die wir hatten, ez siean buen, hostetten, ackhern, Velden,

Wisen, Weydden, Wazere, Wazerslouen, Holtze, Welden,

Wiltbanden, und Gerichten gesuchtund vngesucht, wie si genant sin,

vnd benamen diese gerichte Theyrembach" u. s. w. '). Am Sankt

Georgentag 1326 verkaufte weiter Heinrich von Frankenstein mit Einwilligung

seiner Ehefrau und Kinder demselbenStift "Theirembach

mit allem dem Gute daz darzu gehoret", und setzte"den forgenanten

Apt Heinrichen vnd synen Styft zu Fulde in rechtlichegewer der forgenante

Gute" 2).

Diese Abtretungen veranlaßten bedeutendeKämpfe zwischendem

Stift und den streitlustigen Söhnen Heinrichs von Frankenstein, die

den letztern Vertrag mit Waffengewalt ungültig zu machen, und sich

in den Besitzder väterlichenGüter zu sehensuchten3), Jedenfalls rührt

aus dieserZeit die Gründung des SchlossesFischbergher, das in den

Abtretungsurkunden von 1317 und 1326 nochnicht vorkommt, wohl

aber im Jahre 1339 in einer Urkunde unter der Bezeichnung: "Celle

prope Visberg" erwähnt wird 4), und vermuthlich hat es ein Abt

zur Sicherung des eben erworbenen offenen, ohnehin vom Stiftslande

entfernten Gerichtsbezirksund des Klosters Zella auf dem, den Feldagrund

beherrschendenHöhn oberhalb Diedorf angelegt. Woher der

ChronikenschreiberHeim die Nachricht hat, daß das Schloß durchdie

Herren von Neidhardtshausen erbaut worden sei, und sichein adliges

Geschlechtvon demselben genannt habe5), weiß ich nicht.

Der CentgerichtsbezirkDermbach umfaßte jedenfallsdie sämmtlichen

1) Urk. in: Information über denErwerbundBesitzdesAmtesFischberg

vonSeiten des HochstiftsFuldaetc.Fulda 1742. Beil. 2.

2) Urk. Ebend. Beil. 3.

3) Urk. Ebend. Beil. 4.

4) Urk. Ebend. Beil. 5.

5) Heim, Henneberg.Chronik§. 17. DieselbeMeinung hat übrigensauch

v. Schultes, hist. stat. Beschr.Bd. 2. S. 100.



Ortschaften des Amtsbezirks bis auf Andenhausen, da das Centgericht

auch später noch dieselbenbegriff. Einer der bedeutendstenOrte

darin mag Diedorf gewesen sein, wofür der Umstand spricht, daß

Kaiser Ludwig nach einer Urkunde d. d. Franchenford (Frankfurt) am

Suntag nach Matthei 1342 dem Abt zu Fulda erlaubte, diesessein

Dorf zu befestigen, es zu einer Stadt zu machenund einen Wochenmarkt

daselbstanzulegen1).

§. 2.

2. Bis zur Verpfändung des ganzen Amts an die

Grafen von Henneberg (1511).

Die häufigen Fehden des Stifts mit dem buchischenAdel nöthigten

die Äbte von Fulda zur Veräußerung oder Verpfändung mehrerer

Stiftslande 2). Für einige Pferde, welche Ritter Giso von Steinau

in des Abts Diensten verdorben, sowie für "Baue und Hofstätte in

den Ringmuren des Schlosses Vyschberg," welcheseither Herting von

Buttler besessen,war das Stift ihm eine Summe von dreihundert

Pfund Heller schuldiggeworden, wofür es ihm am Mittwoch vor Sankt

Michelstag des Jahres 1365 "vnser Stoß Ampt und Gerichte Bischbergk"

wiederkäuflich einräumte 3). Die Pfandschaft wurde zwar wieder

1) Urk.in der Information Beil. 6.

2) " Faustrechtund Befehdungen"in Buchonia III, 2. S. 45ff. vgl, II, 1.

S. 53f;

3) "Wir HeinrichvonGots GnadenAptzu Fuldabekennenofsinlichean disem

Briefe dazwir mit demvestenRitter Gyßenvon SteinaveunsermliebenGetruwen

eynre gütlichenundgantzenRechnungeüberkomensin vmbdisehernachgeschriebne

Stügkevmbeyn Pferd, daz er vordirbtedo wir Tage leistenzu Otspergmit dem

WohlgebornHerrendemHertzogenvonBeyern— ouchhabenwir vmbdenvorgenanten

Gysengekoufftrechtund Redelichallensulchenbuweand Hofstettein den

RyngmurenvnsersStoßes Vyschbergund di do warenHertingsvonButtelerund

sinreBruderJohannvon Buttler seligenSone und die derselbeGysevmb Hertingen

gekouffthat als dieBriefe sagen— und für alle vorgeschribenstugkeandKouff

blibenwir schuldigrechtund redlichdem egenantenGyseKirstineesinre elichen

Wirtin und allenIren Erben dryhundertphuntHeller guterFuldischerWerunge

und Sahenyn dievff vnserStoß Amptvnd GerichteVischbergkzudem Geldedaz

sievor daruffehabenane argelist. Vnd sullnvnd wolln ouchdazselbevnserStoß

Amptund Gerichtevonyn nicht wiederkouffennochledigenwir bezahlnyn dan bitz



eingelöst, aber bald hernach an Heinrich von der Tann gegeben,

dessenbeideSöhne Heinrich und Fritz siedemRitter Heinrich von Buche~au

überließen; diesem verpfändete das Stift am Tage nach Sankt

Bonifacientag 1411 förmlich "Sloß Fischperg,dah Zentgraffen Ampt

vnd Gerichte zu Ternbach mit lüten, guten und gemeynlichallen ihren

zugehörungen"für die Summe von 2940 Gulden 1). Auch diesePfandschaft

wurde wieder eingelöst; denn nach einer an unserer liebenFrauen

Tag Conceptionis 1427 ausgestelltenUrkunde, in welcher Erzbischof

Konrad von Mainz, Landgraf Ludwig von Hessen und Abt Johann

von Fulda bekennen, daß sie hinsichtlicheiniger Festen, worunter auch

Fischberg, einen Burgfrieden mit einander abgeschlossen,hatten die

beiden erstgedachtenHerren das Amt Fischberg pfandweise inne 2).

Zur Wiedereinlösung desselbenfehlte es dem Stift an Geldmitteln.

Es überließ daher am Sankt Julianentag des Jahres 1455

das halbteyl des Stosses und Ampts Fischbergckan der Felda gelegen

und des Tzentgerichts tzu Ternbach mit Iren tzu und Ingehorungen"

für 1600 Gulden Rheinisch unterpfändlich an die Grafen von

Henneberg: Wilhelm IV. von Schleusingenund Georg I. von Römhild

3), und schloß am Sankt Peterstage Cathedra desselbenJahres

mit ihnen hinsichtlichdes gedachtenSchlosses" vnnd als weit das Gegelt

mit dem fordernGeldedazsie daruffehabennachHaldungeder fordernBriefe

ane alles geuerde.Vnd des alles zu stetemvrkundgebinwir diesenoffn Brieff"

u.s.w. Urk. in Information überdenErwerbundBesitzdesAmtesFischberg

von Seiten des HochstiftsFuldaetc.Fulda 1742. Beil. 7.

1) Urk. in der Information. Beil. 8. In dieserUrkundeist "derarmen

Lute" im Gerichtgedacht.Würdedas Gerichtwiedereingelöstund hättezu dieser

Zeit der Pfandinhaber"den Agker gesemetund gefrüchtiget,"so solltedanndurch

ein Schiedsgerichtder Preis des SamensundderFrüchtefestgesetztwerden; wollte

das Stift solchenichtkaufen,dannSolltensiedie Pfandinhaberbeliebigernten,und

darzusuldenin vnserarmenLutein vnsermvorgenantenGerichtegesehenmitihren

Dinsten behulffensinundin die helffeForeneineMile Wegesvß demeselben

Gerichtean geuerde." '-

2) Urk. in der Information. Beil. 12. DieseUrkundebestimmt,daß jeder

Theil zweihundertGuldenam SchloßFischbergverbauensolle, "Doch wasdie

armenLuthim Gerichtdartzuerbeiten,sal keynteyl an sinenBuwe nichtrechen."
3) Urk. in der Information. Beil. 13.



richt zu demselbenSlos gehorend vngeuerlich begriffen hat," einen

weitern Vertrag dahin ab, daß sie im Burgfriedensbezirke Friedrich

als gute Ganerben sitzenund einander schirmenwollten1). Somit gewannen

die Grafen von Henneberg, welchevon der obern Werra aus

alles Land zwischender Rhön und dem Thüringer Wald besaßen, auch

im Vorlande der Rhön festen Fuß. ;

Die andere Hälfte des Schlosses, Amtes und Centgerichts Fischberg;

verpfändete das Stift am Tage Valentini martyris des Jahres ;

1460 um ebenfalls 1600 Gulden Rheinisch an Fritz von der Tann,

der sichnamentlich hinsichtlichdes mit Henneberg abgeschlossenenBurgfriedens

verbindlich machte, zu solchem"gewartsam zu seynvon vnserm

(des Stifts) wegen als vnser Amptmann" 2). Es war das aber

ein streitsüchtigerMann, der den Landgrafen Heinrich von Hessenso

erbitterte, daß derselbe im Jahre 1461 in das Amt Fischbergeinfiel,

einige Dörfer darin ausplünderte, und den Centgrafen von Dermbach

gefangen mit sich fortnahm. Die gräflichen Mittheilhaber des Amts

beschwertensichdarüber, der Landgraf entschuldigtesichdamit, er habe

geglaubt, es gehöre das ganze Amt dem von der Tann 3).

Graf Wilhelm IV. von Schleusingenerwarb zu SeinemViertheile

des Amtsbezirks auch das Tann'sche "halbteyl des Sloß vnd Gerichts

Fischperg," welchesihm das Stift am Sonntag nach Sankt Peterstag

Cathedra 1468 für 1100 Gulden Rheinisch unterpfändlich einräumte

4). Im Jahre 1483 brachteer auch das Römhild'scheViertel

an sich5), so daß sichnun der ganze Amtsbezirk im Pfandbesitzder

Grafen von Henneberg befand. Dieser Pfandbesitzwar jedochin eine

bestimmteReihe von Jahren eingegrenzt, was dem Inhaber unangenehm

sein mußte, weil der Amtsbezirk zwischenHennebergischemLande

den Ämtern Kaltennordheim, Sand und Wasungen) lag. Der Grafen

Bestreben ging daher auf möglichste Verlängerung der Pfandzeit,

1) Urk. Ebend. Beil. 14.

2) Urk. Ebend. Beil. 15.

3) C. Spangenberg, HennebergischeChronica.Neue Ausg. Meiningen
1755. S. 428 ff.

4) Urk. in der Information. Beil. 16.

5) Urk. in Müller's jurist. hist. Elect. Thl, in. p. 39.



unb hierin wurden sie vom Abt Johann zu Fulda, einem gebornen

Grafen von Henneberg, bestens unterstützt1).

Am Sonntag Misericordias Dornini des Jahres 1511 gab das

Stift dem Grafen Wilhelm VI. von Henneberg in Betracht seiner besondern

Zuneigung gegen dasselbefür alle seine auf dem Amte stehenden

Gelder, zusammen 4000 Gulden Rheinisch Frankfurter Währung unterpfändlich

ein: "vnsers Stiffts Ampt Fischberg", nämlich: Schloß

Fischbergmit dem ganzen Amte Fischberg, dem Centgericht Dermbach

mit allen Dörfern, Weilern, Höfen und Wüstungen, die in das Amt

gehören, sammt ihren Dorfgerichten und Gerechtigkeiten, mit allen

ihren Leuten, Gütern und Höfen, Ackern, Wiesen, Veden, Zinsen,

Lehen, Rechten, Gülten, Zoll, Geleit, Zehnt, Schenkstätten und

Rechten, Vieh- und Schaftriften, Weiden, Fischwassern, Mühlen,

Mühlstätten, Wassern, Wasserläufen, Häusern, Hofstätten, Höltzern,

Wäldern, Wildbahnen, wie sie das Stift hergebracht, Feldern, und

sonst mit allen andern Rechten, Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten,

Herkommen, Freiheiten und Gewohnheiten, Diensten, Herbergen, Geboten

und Verboten, sammt ganzer Folge, halber Steuer, überhaupt

allem Zubehör einschließlichder Kirchhöfe und den Schutz über das

Kloster Zella mit Zubehör; ausgenommen sollten von dieser Pfandverschreibung

sein: Pfaffheit, Kloster, Kirchsätze, Mannschaft, Mannlehen,

die Viehbede und die besondern— im hiesigen Amtsbezirke nicht

häufigen— den stiftischenPropsteien und Klöstern zugehörigen Güter,

Gülten, Zinsen und Seelgeräth im Amtsbezirke. In diesem Pfandvertrage

waren noch folgende Bestimmungen enthalten: 1) Graf Wilhelm

behält das Pfandamt auf Lebenszeit; will das Stift es nachher

einlösen, so muß die Aufkündigung ein halbes Jahr vor Sankt Peterstag

Cathedra an die Erben, auf welche der Vertrag mitlautet,

schriftlich erfolgen) 2) nach der Wiedereinlösung darf das Pfandamt

nur wieder an Graf Wilhelms ehelichemännliche Leibeserben verkauft

oder vererbt werden, und nur dann, wenn sich dieselbenbinnen drei

Monaten nach dem Angebote nicht erklären, kann das Stift frei darüber

verfügen; 3) Graf Wilhelm macht sichfür sichund seine Erben

verbindlich, Nichts vom Amte abzureißen, dessenBewohner nach bestem

1) Spangenberg a.a.O., S. 411ff.



Vermögen zu schützen,und siebei ihren Centen und Gerichten zu

lassen; 4) das Stift kann nach Graf Wilhelms Tode das Pfandamt

für die Wiederkaufsummevon 4000 Gulden einlösen; stirbt aber vor

der Wiedereinlösung der gräfliche Mannsstamm aus, so soll die Reluitionssumme

nur 3000 Gulden betragen, und der Überrest des Pfandschillings

dem Stifte zu Gute kommen. VorstehendenVertrag gelobte

Graf Wilhelm für sichund seine Nachkommen stet, fest und unverbrüchlich

zu halten 1).

§. 3.

3. Das Hennebergische Pfandamt Fischberg (1511-1594).

War schon unser Amtsbezirk während einer Fehde zwischenden

Grafen von Henneberg und Ernst von Brandenstein, als Letzterer mit

seinen Helfershelfern im August 1512 in den Amtsbezirk eingefallen

war, das Dorf Klings bis auf ein Haus und die beiden Dörfer Unter-

und Oberalba abgebrannt hatte 2), hart mitgenommen worden, so

ging es ihm in und nach dem Bauernkriege noch weit übler. Denn

die gegen Graf Wilhelm VI. von Henneberg (1480-1551) wegen

seiner feindlichenGesinnungen wider die Bekenner der lutherischenLehre

empörten Bauern sammelten sich aller Orten, zogen auf die Rhön,

zerstörten die Festen, so auch das Schloß Fischberg3), verjagten die

Klosterleute und rissen ihre Wohnungen nieder4). Nach der Schlacht

bei Frankenhausen aber wurden auch die hennebergischenBauern mit

Hülfe des schwäbischenBundes bezwungenund dem abgefallenenLande

eine Strafe von 16 ,000 Gulden auferlegt 5).

1) Urk. in der Information. Beil. 17.

2) C. Spangenberg, HennebergischeChronica. N. A. Meiningen1755.
S. 164 ff.

3) Wenigstenslag das Schloßschonvor dem dreißigjährigenKriegein Ruinen.
Acta, Ambt Fischberg,anno 1659 (im Rentamtsarchiv).

4) Ob bei dieserGelegenheitauchdas KlosterZella zerstörtwordenist, bleibt

zweifelhaft,dochbestandder Klosterconventgewißnochim Jahre 1531. Saal-

vnndt Lehen-Buch aller PröbsteyZellischenLehnschafftenvnndt Gerechtigkeiten,
1669 (im Rentamtsarchiv).

5) Spangenberg a.a. O. S. 464f. 474ff. Vgl. auchBuchonial, 1.
S. 164 ff.



Erst als der alte Graf Wilhelm selbstzu Luthers Lehre übergetreten

war, fand die Reformation im ganzen Lande rascheVerbreitung.

Es erzählt dieses Ereigniß der später mit der Mission für das

Amt Fischbergbeauftragte Pater Paul Wolf in seiner Weise so: " Im

Jahre 1541 war das gantze Henneberger Land noch katholisch, aber

der letzteFürst diesesHauses Georg Ernnst hat von Wittenberg berufen

einen lutherischen Prädikanten Johannes Forst (Förster), den er

zum Suprintendent verordnet, welcher dann mit denen verloffenen

Mönchen und Pfaffen das arme Luderthum eingeführet unterm Schein

des reinen Evangelii. Bald hernach haben die geilen Pfarrer zu

Dermbach und Fischbachsichmit ihren Köchinnen lutherischerArt nach

copuliren lassen, und bei dem Pöbel aufgeschrieen, der Pabst sei der

Antichrist u.s. w. Aber wo seyndnun solcheSeelenmörder? In der

Höll braden sie ewiglich." 1)

Einen guten Namen hat sich Graf Wilhelm dadurch erworben,

daß er zur Feststellungdes allgemeinen gültigen Landrechts und Herkommens,

sowie zur Richtschnurfür die Richter durch seinen Kanzlar

Gemel im Jahre 1539 eine "Landts-Ordnung der fürstlichenGraffschafft

Hennenberg" abfassenließ 2).

Georg Ernst und Poppo † 1574), Graf Wilhelms Söhne, erhielten

auf Ansuchen ihres Vaters im Jahre 1551 vom Stift Fulda

die Zusicherung, daß das Pfandamt Fischbergauf die Zeit ihres Lebens

nicht eingelöstwerden, und die Pfandverschreibungvon 1511 in

allen Puncten auch für sie gelten solle; sie dagegen verpflichteten sich

für sichund ihre Erbnehmer bei fürstlichenEhren, Treue und Glauben

an eines geschwornenEides Statt, dieselbestet, fest und unverbrüchlich

zu halten ohne alle Arglist und Behelf 3). Graf Georg

Ernst machtesichum sein Land dadurch verdient, daß er die kirchlichen

Verhältnisse mehr ordnete, die Justizpflege verbesserteund durchBeförderung

der Barchentweberei vielen Leuten Nahrung verschaffte4).

1) Acta ab Initio MissionisDermbac. Anno 1716. (Aus der ehemaligen

Klosterbibliothek.)

2) DiesesGesetzbuchfindetsichauchim Justizamtsarchiv.
3) Urk. in: Information überdenErwerbundBesitzdesAmtesFischberg

von Seitendes HochstiftsFuldaetc. Fulda 1742. Beil. 18.

4) Spangenberg a. a. O. S .501 ff.



Graf Georg Ernst, der letzte männliche Sproß des gefürsteten

Hauses Henneberg, ging am 27. December 1583 mit Tode ab, um

das Land Henneberg fiel vermöge Erbvertrags vom 11. September

1554 an das churfürstlicheund fürstlicheHaus Sachsen1). Gleich darauf

verkündigte das Stift Fulda demselbendie in der Pfandverschreibung

vorbehaltene Wiedereinlösung des Amts Fischbergan 2). Der

Churfürst August hatte keine Lust zur Rückgabe desselbenund gab vor,

daß, obwohl er das Recht des Stifts am Amte nicht bestreite, dochdie

Grenzen desselbenviel zu unrichtig seien, als daß vor ihrer Berichtigung

die Ausfolgung des Amts geschehenkönne2). Es war das richtig,

denn der Vergleich vom Jahre 1551 zwischen dem Stift und

Henneberg wegen Festsetzungder Grenzen desselben3) war nicht zur

Ausführung gekommen4). Allein das Stift wendete ein, man habe

jetztder Markung halber von den Einwohnern der angrenzendenÄmter

von gesetztenSteinen, Landwehr, Gräben und sonst so viele Nachricht,

daß es zur Grenzberichtigung nur einer Augenscheinseinnahme

bedürfe, welcheübrigens die Ausantwortung des Amts nicht aufhalte 5).

Es kam zu weitläufigen Verhandlungen, die aber erfolglos blieben, da

die sächsischenRäthe auf der Conferenz zu Salzungen am 8. Februar

1588 die ganz neue Behauptung aufstellten, die Grafschaft Henneberg

besitzeim Pfandamte Fischberg eigenthümlichnoch mancherlei, aus der

Zeit vor der Verpfändung desselbenan Henneberg (1455) herstammende

Lehen, Zinsen und Gerechtigkeiten, welchenach wie vor beim

hennebergisch-sächsischenAmte Kaltennordheim erhalten werden müßten

6). Unter solchen Umständen war keine gütliche Vereinigung zu

1) G. A. de Wette, kurzgefaßteLebensgeschichteder Herzcgezu Sachsen.

Weimar 1770. S. 77 ff.

2) S. kaiserlichesSchreibenan desStifts Fulda Kommissarienvon 1584, in
der Information. Beil. 21,

3) Urk. Ebend. Beil. 20.

4) S. denExtraktdes MeiningerConterenzprotokollsvom 3. November1585.
Ebend. Beil. 255)

5) Ebend. Beil. 25.

6) In demSchreibendes Chur- und FürstlichenHausesSachsenan denBischof

von Bambergals kaiserlichenCommissarvomJahre 1594 wird der Schweinfurter

Vergleichratificirt, " jedochin alle Wegemit ausdrücklichenVorbehalt, der



hoffen. Der Kaiser beauftragte daher den Bischof Neidthardt von

Bamberg und Herzog Ludwig von Würtemberg-Teck, "die Partheyen

(jedoch in Allweg uf den angehofften Fahll entstehendterGüte, dem

Stifft die angekündteLösung und dahero zustehendeGerechtigkeitvorbehalten)

uf zimbliche Wege uf ihrer Majestät Ratification zu vertragen"

1). Nach vielfältigen Bemühungen gelang es der Commission,

auf dem Tage zu Schweinfurt am 28. Mai 1593 den Hauptstreit dahin

zu schlichten, daß das Stift dem Gesammthause Sachsen das Amt

Fischbergnach Maßgabe der Pfandverschreibungvon 1511 für 25,000

Gulden von Neuem auf ein und dreißig Jahre, nach deren Ablaufe die

Wiedereinlösung unbedingt geschehendürfe, unterpfändlich einräumte;

daneben sollte zur Verhütung künftiger Grenzstreitigkeiten die Amtsgrenze

beritten, vermarkt und versteint, vorkommendenFalls die Erbhuldigung

in des Stifts und die Pfandhuldigung in des Hauses Sachsen

Namen gethan, die halbe Reichs- und Landsteuer vom Stift, die

andere Hälfte vom Pfandinhaber bezogen werden, endlichdas Kloster

Zella nur mit dem gleichnamigenDorfe, nicht aber mit deien anderem

Zubehör in centbaren Fällen von der Gerichtsbarkeit des Amts Fischberg

befreit bleiben. Durch diesenVergleich war, wie es ausdrücklich

in der betreffendenUrkunde heißt, "alle Streit, Differentz und Mißverstandt,

so sich— zwischendem Hauß Sachsen der Ablösung Steygerung

und andern Beypunkten halben, wie die hieroben specificirt

und ahngezogen, allerdings vertragen und uffgehoben"2). Die Amtsgrenze

wurde hierauf in Richtigkeit gebracht3), vom Hause Sachsen

ein weitläufiger Pfandrevers ausgestellt4), der Hauptvertrag am 17.

Fürstl. GrafschafftHennebergkin sollichenAmt Fischbergklang vor der Pfandschaft.

vermittelsteinesordentlichenEw. Lbd. subdelegirtenRäthenunddenFuldischenAbgesandten

vorgelegtenrechtmätzigenkoufftituls, gehörigerWildbahnsgrentzunddann

habendersonderbahrenErblehnschafftenund dern anhangendenRechtenundGerechtigkeiten"
u. s.w. Pro informatione,1743 Beil, Lit. P.

1) Urk. in der Information, Beil. 26.

2) Ebend. Beil. 26.

3) Urk. Ebend. Beil. 27. — Acta, Gränz Beschreibungdes Amts Fischberg,
1585 und 1593.

4) Urk. in der Information. Beil, 30.



Februar1594 zu Nürnberg abgeschlossen1) und unterm 5. Juli 1594

vom Kaiser bestätigt2).

Das Amt Fischberg, nun sächsischesPfandamt, wurde seit dieser

Zeit gemeinschaftlichvom Hause Sachsen verwaltet, und gehörte, wie

das seit dem Jahre 1455 der Fall gewesen, zum Amte Kaltennordheim,

Beide Ämter scheinenauch seit jener Zeit von einem Vogt, der zu Kaltennordheim

saß, verwaltet worden zu sein3). Das Kloster Zella mit

Zubehör hatte vordem zwar mit den Centrugen zum Amt Fischberg

gehört, war aber nie in der Pfandschaft begriffen gewesen;im Schweinfurter

Vergleiche war das Kloster mit dem Dorfe Zella vollständig auch

in Bezug auf die centbarenFälle eximinirtworden, und durfte das Stift

das ganze Klostergebiet, wenn es ihm beliebte, irgend einem andern

fuldaischenAmte zuschlagen.

§, 4.

4. Das sächsischePfandamt Fischberg (1594-1707).

Im Jahre 1609 gab Sachsen den Ganerben von Eschwegeund

Wechmar zu Roßdorf das kleine Waidwerk, d. h. die Niederjagd in

den Flurbezirken rechts der Felda bis an den weißen Fluß bei Neidhardtshausen.

Es war dies offenbar gegendie sächsischenPfandreversalien

vom 22. Februar 1594, wonach der Pfandinhaber des Amts

nichts von demselben verschreibenoder veräußern durfte, allein das

Stift hat im Jahre 1707 diese Abtretung gut geheißen4).

Kaum war die Pfandzeit von ein und dreißig Jahren abgelaufen,

als das Stift Fulda im August 1626 durch Notar und Zeugen dem

Hause Sachsen die Wiedereinlösung des Amts Fischberg ankündigte,

sich zur Zahlung des Pfandschillings erbot und Rückgabe des Amts

1) Urk. Ebend. Beil. 28.

2) Urk. Ebend. Beit. 29,

3) So kommtim Jahre 1572 CasparUnrath als "Amtmannund Vogtzu

Kaltennordheimund im AmteFischberg"vor (Acta, Eisenhammeran der Felda,

1570ff.), ferner als "Amtsverwalterzu Kaltennordheimund Fischberg"1591

Hans Steitz, 1599 JohannesGroßgebauer,1615 SigmundEberhardt(Ebart).
Judicial-Registratur desAmts Fischbergab anno 1591 usque1660.

4) Urk. in der Information überdenErwerbundBesitzdes AmtesFischberg

von Seitendes HochstiftsFulda. Fulda 1742. Beil. 33 und63.



begehrte1). Es erneuerte sichdie alte Geschichte:Der Churfürst Johann

Georg erklärte, er sei zwar nicht gemeint, des Stifts Wiedereinlösungsrecht

zu bestreiten, jedochseien "noch etliche hiebevor ausgesetzte

Puncte bis Dato zu keiner Richtigkeit gebracht", und vor deren

Erledigung den Kaufschilling anzunehmen bedenklich; es sei daher zu

wünschen,daß zuvörderstvon beiden Seiten Räthe zur Erörterung der

Sache zusammengeschicktwürden2). Es erfolgte darauf im Januar

1627 die Conferenz zu Vacha, wo die sächsischenAbgeordneten geltend

machten, wie auf dem Tage zu Salzungen (8. Februar 1588) von

Seiten Sachsens angedeutet worden, daß selbigesder im Amte Fischberg

gelegenen, aber zum Amte Kaltennordheim gehörigen erbhennebergischen

Lehenschaftenund Zinsen, obrigkeitlichenGebote und Verbote,

Steuer, Folge, Frohndienste und anderer Gerechtigkeiten in

geistlichenund weltlichen Sachen wohl befugt, wie dann dem Stift

auf Verlangen eine Specification der Lehen ausgehändigt und von

demselbenbis jetzt dagegennichts eingewendetworden sei, und wie daher

auf den Fall der Wiedereinlösung dieseLehen und Gerechtigkeiten

ausgezogen, die Lehnleute und Unterthanen mit neuen Lehns- und

Erbhuldigungspflichten angenommen, und bei dem Amte Kaltennordheim

erhalten werden müßten 3). Die gedachteConferenz blieb erfolglos,

und der Churfürst hielt dafür, es sei das Amt Fischbergmit den

angrenzenden Ämtern viel zu vermengt, als daß sichauf dem Grunde

der Grenzversteinung von 1594 eine " beständigeSeparation" der

erbhennebergischenStücke werde machenlassen4). Das Stift moderirte

hierauf seine Ansprücheinsoweit, als nur dasjenige von Sachsen herausgegeben

werden solle, was die Pfandverschreibungvon 1594 in

Verbindung mit den Pfandreversalien und dem an Fulda ausgelieferten

Erbregister " in Ihrem claren hellen Buchstaben austrücklichmit

sichbringe, und nach der Paciscenten selbsteigenemGeständniß undisputirlich

sei", alles dasjenige aber, was Sachsen am Amt prätendire,

bis zu gütlicher Vergleichung oder rechtlicherEntscheidung inne behalten

1) Urk. Ebend. Beil. 36.

2) Urk. Ebend. Beil. 35.

3) Pro informatione,1743. Beil C.

4) Ebend. Beil. D.



solle1). Auch darauf ging Sachsen nicht ein, und der Kaiser

setzte deshalb unterm 8. Februar 1628 eine Commission, welche aus

dem Deutschordens-Meister Hans Caspar und Herzog Johann Friedrich

von Würtemberg-Teck bestand, wieder, um die Parteien wo möglich

in der Güte zu vergleichen, oder dochzu einem kurzen summarischen

Prozeß zu veranlassen, die Beweise aufzunehmen, in der Sache

zu verfahren und sodann die Acten zum kaiserlichenSpruch mit Bericht

einzusenden2). In Folge dessenward ein Austrägalgericht ernannt

Sachsen wählte dazu Bischof Johann Georg von Bamberg,

das Stift Fulda Churfürst Maximilian von Baiern, Bischof Philipp

Adolph von Würzburg und Graf Philipp Moritz von Hanau. Auch

jetzt noch erbot sichdas Stift, den vollständigen Pfandschilling gegen

Abtretung des unzweifelhaften fuldaischen Eigenthums im Amte zu

bezahlen und das Übrige bis auf Weiteres in sächsischemBesitzezu

lassen; allein Sachsen antwortete damit, daß es seine Prätension

an das Austrägalgericht übergab. Der Kaiser versuchte,ehe das Stift

seine Rechtfertigungsschrift einsandte, namentlich auf dem Grunde der

gerichtlichen Erklärung Sachsens, daß es das Wiedereinlösungsrecht

des Stifts nicht bestreite, auf Ansuchen des letztern eine nochmalige

Vermittlung, indem er es für billig hielt, daß das, was liquid sei,

nach Ausweis der Pfandverschreibung ausgeantwortet werde3). Churfürst

Johann Georg erklärte darauf unterm 14. April 1630; Es sei

ihm sehr zuwider, daß die kaiserlicheMajestät bei ohnedas mühsamen

hochwichtigenReichsgeschäftenauch mit dieser Sache zur Unzeit behelligt

werden solle, und kommees ihm sehr befremdlichvor, daß der Abt

von Fulda das Recht der Austrägalinstanz mittelst Supplication ihm

zu entziehenund die Sache zu hintertreiben gedenke; der Abt habe verschiedene

auf und in dem Amt Fischberghabende Erdgerechtigkeitennegirt,

unnützer Weise in Streit gezogen und sogar behauptet, daß dieselben

mit dem Amte stiftisches Eigenthum seien, weshalb nicht Sachsen,

sondern der Abt selbstdie Pfandverschreibung von 1591 wider

deren buchstäblichenInhalt ausgedehnt habe. Es seien die sächsischen

1) Ebend. Beil. D. Urk. in der Information. Beil. 37.

2) Urk. in ber Information. Beil. 36,

3) Urk. Ebend. Beil. 38.



Ansprüchean dem, was die Rechtsvorfahren des Hauses Sachsen seit

undenklichenJahren und lange vor der Pfandschaft justo titulo erlangt

und ruhig hergebracht, womit sie auch von den Kaisern unterschiedlich

investirt und belehnt worden, so liquid, daß er, der Churfürst, davon

durchausnicht abgehenkönne, und dürfe ihm nicht zugemuthet werden,

auf das Verlangen des Stifts wegen Herausgabe des sogenanntenLiquiden

einzugehen; denn er würde sichdadurch nicht allein selber aus

dem Besitz seiner wohlerlangten Rechte sehen, sondern auch selbstAnlaß

geben müssen, sein Recht, wo nicht ganz aus Handen zu lassen,

dochals ein bestreitbares hinzustellen; er verlange nichts weiter, als

rechtlicheEntscheidungder Sache 1). Der Prozeß ging danach seinen

Gang, allein er blieb mit der letzten gerichtlichenHandlung (6. Juni

1631) auf sich beruhen, theils weil der eine Austrägalrichter und der

Abt Bernhard von Fulda mit Tode abgingen, theils inzwischen der

dreißigjährige Krieg begonnen hatte.

Dieser Krieg war für die sächsischenLande um so fürchterlicher,

als die sächsischenFürsten, vor Allen die Söhne Herzog Johanns von

Weimar, als Anhänger der schwedischenPartei an demselbenden regsten

Antheil nahmen und ihr Gebiet demnachvon kaiserlichemKriegsvolk

nicht geschontwurde 2). Die Durchmärschedurch unsern Amtsbezirk

nahmen kein Ende, und die Drangsale der den Armeen nachziehenden

Rotten waren bereits im Jahre 1629 so arg, daß die Orte

Dermbach und Unteralba vergebens um landesherrlichenSchutz baten

und eine Menge Leute von Haus und Hof gingen, wie der Propst

Bernhard von Schwalbach zu Zella sich mit den kostbarstenKloster-documenten

nach Köln flüchtete3). Nach der Schlacht bei Nördlingen

aber begann das eigentliche Elend des Oberlandes, die Kroaten unter

Isolani brachenim Oktober 1634 über Baiern herein und sengten und

brennten; zudieser Zeit ward auch das Schloß zu Kaltennordheim mit

1) Urk. Ebend. Beil. 39.

2) Von denSöhnenJohannsdientensechs,worunterBernhardder Große,

gegendie Kaiserlichen.G. A. de Wette, kurzgefaßteLebensgeschichtederHerzoge

zu Sachsen. Weimar1770. S. 199ff.

3) Judicial-Registratur desAmtsFischbergab anno 1591 usque1660.

— Acta, Lendersbau FuhrennachdemBrand, 1669.



dem Amtsarchiv und fast der ganze Ort von ihnen eingeäschert1).

Chursachsenund nicht lange darauf das Haus Weimar schlossenzwar

Frieden mit dem Kaiser, aber nun wütheten die Schweden fast ebenso,

wie früher die Kaiserlichen2).

Nach dem dreißigjährigen Kriege waren die Ortschaften des Amtsbezirks,

welcher ausschließlichdes Propsteigebiets von Zella vor dem

Kroateneinfall 945 Feuerstätten mit 943 Nachbarn gezählt hatte, eingeäschert

oder sonstruinirt 3), die junge Mannschaft hatte in den Krieg

ziehen müssenund war meist umgekommen, die ältern Leute waren

entweder geflüchtet oder der Pest, welche im Jahre 1626 im Feldagrunde

wüthete 4), und den Kriegsdrangsalen erlegen. In Folge der

Entvölkerung lagen gegen Ende des Kriegs an dritthalb hundert geschlossene

Güter unbebaut5) und entstand, da in den Jahren 1640 bis

1645 alles Brot aus weiter Ferne, von Schweinfurt und Würzburg,

geholt werden mußte, eine schrecklicheHungersnoth 6). An Zahlung

der Steuern, von denen im Jahre 1636 nur noch5 ½, im Jahre 1646

dagegen52½ Termine gegebenwerden mußten, war in der letztenZeit

des Krieges fast gar nicht zu denken7), die Pfarreien mußten wegen

1) Acta, Erb- und Pfandeshuldigungdes gesambtenAmbtgFischbergzu Dermbach
de anno 1671.

2) So wurdez. B. DermbachzumTheil und der halbeOrt Unteralbaauch

von ihnenin Aschegelegt. Acta, Nachrichtenund Miscellaneavon Unterthanen

und Güthernim Amte FischbergWegenAnsetzungder Contributionetc.betr., 1648.

3) Acta, Amt Fischberganno 1659 (im Rentamtsarchiv).— Acta, Urnshaußen

mit demHrn. HoffrathDr. Wilh. Schröterzu Gotha 400 fl. Capital und

verschriebenGehöltzbetr., 1619,

4) Judicial-Registratur ad. a. 1626,

5) Acta, Nachrichtenund Miscellanea(Note2 eben).

6) Notiz aus der UrnshäuserKirchenchronikin Acta, die Inventariender Kirchen,

Pfarreienund Schulenin der DiöcesDermbachetc.betr., 1821,

7) J. W. Storch, topographischehistorischeBeschreibungderStadt Eisenach,
1837. S. 205. Als bei einemEinfalle bewaffneterBandenin denOrt Dermbach

(1637)der RädelsführergefangenwordenundnachMeiningengeschafftwerdensollte,
erklärtedie Regierung,der Menschwürdebei demRiickbleibenaller herrschaftlichen

Gefälleverhungernmüssen,wennnichtgleichdie Atzungs-und Centkostenmit eingeschickt

würden. Acta, die Erhebungund BehtreibungdererCentköstenim Amte

Fischbergbetr., 163, ff.



Armuth der Parochianen zusammengezogenwerden1), und die Schullehrer,

wollten sie nicht selbst Hungers sterben, in die benachbarten

Städte flüchten2). Eine höchst nachtheilige Folge des Krieges war

auchdie, daß eine vollständige Confusion der Güter eingetreten war,

und diesevereinzelt und verkauft wurden 3). Es ist irrig, wenn bis

in die neuesteZeit behauptet worden ist4), daß die Herrschaft Henneberg

die Gütervereinzelung begünstigt habe5), die factischeAufhebung

des Güterschlussesdatirt sich vielmehr aus den Zeiten dieses unglücklichen

Krieges. Derselbe hatte die weitere Folge, daß die Leute verwilderten,

aus Verzweiflung liederlicheMenschen und Straßenräuber

wurden; namentlich zeichneten sich die Ortschaften Wiesenthal und

Urnshausendurch die Ruchlosigkeitihrer Bewohner aus 6). Wiewohl

Familienfeste, z. B. Kindtaufen, Hochzeiten, allerwärts nicht daheim,

sondernim Wirthshause gefeiert wurden7), so kamen dochbei solchen

Gelegenheiten nirgends so viele Schlägereien vor, als in den beiden,

gedachtenOrten. Bei Weinkäufen war es altes Herkommen, daß die

Contrahenten ein Paar Tage im Gasthofe mit einander zechten, dabei

1) Dennochklagt der Pfarrer Habermannvon Dermbach-Neidhardtshausen,

seineBesoldungsteheseit vielenJahren zurück,und seinePfarrkinderseiengrobe
Gergesenerund undankbareGuckgucks,die ihm nie die Pfarrsachenbestellt,undmit

denener sichallzeit bis aufsRupfenhättezankenmüssen.Acta, Pfarr Feuchters

zu NeidhardtshausengesuchteBesoldungsbeysteuerbetr., 1669.

2) Acta, Schuhl- und Pfarrbesoldungzu Wiesenthalbetr., 1619.
3) Schreibender Henneberg.Regierungzu Meiningenvom 19.Jun. 1650 in

Acta, Strittigkeitenmit denenZellischenUnterthanenüberEinlösungdererin Kriegszeiten

vondenenFischbergernan jenewohlfeilüberlassenenGütherbetr., 1650ff.

4) Amtsber.v. 24. Jun. 1803 in Acta, Viehstandim Oberamtund Vorschläge

zur Verbesserungdes Amtsund VerminderungderArmenbetr., 1805. — Amtsber.

v. 8. Nov. 1834 in Acta, die Handhabungdes Güterschlussesbetr., 1834ff.

5) Landts-Ordnung III, 4, 11.
6) Judicial-Registratur ad a. 1626. — Acta, die GemeindezuUrnshausen

c. Hans WilhelmKaiserdaselbstin pto. Bierbrauensund Schenkens,1682.

7) Judicial-Registratur ad a. 1592. Hans Großkopf, Centgrafzu

Tann, als Inhaberder Schenkstättezu Dermbach,klagt, daßviel Winkelschenken

und Bierbrauensim Dorfesei, wo man" Hingäbeten,Kindtaufen,Weintaufeu. a.

dergl.Zechenhalte."



das tolle Lied vom deutschenFuhrmann sangenund die Schleifkannen

mit dem Munde in der Stube herumtrugen 1).

Im Jahre 1653 stand auch in der Person Elias Volkerts von

Salzungen zu Urnshausen ein Prophet auf, der den Leuten da herum

allerlei dummes Zeug weißmachte2). Weit unsinniger aber war die

besondersseit dem Kriege, als sichdas Volk ans Brennen gewöhnt

hatte, üblich gewordene Verfolgung von Hexen, deren es namentlich

in Unteralba so viele geben sollte, daß man sie fortwährend in der Luft

sausen hörte und sichihrer gar nicht erwehren konnte, weshalb sichdie

Ortsvorgesetzten beim Amte Kaltennordheim beschwertenund dieses

sichbei der Regierung über die Masse der Herrn beklagte3). Es sind

auch in unserm Amtsbezirke damals viele Opfer gefallen, aus deren

Blute durch eine neue Alchymie mittelst VermögensconsiscationGold

und Silber gemachtwurde, das Fürsten, Richter, Beichtväter, Spione,

Gerichtsknechteund Henker unter sichtheilten. Eine Nördlinger Chronik

meint treuherzig, es sei damals der Verstand spazieren gegangen.

Die seither vom Hause Sachsen gemeinschaftlichverwaltete Grafschaft

Henneberg wurde am 9. August 1660 so vertheilt, daß Herzog

Moritz von Sachsen-Zeitz fünf, Herzog Friedrich Wilhelm von Sachsen-Altenburg

drei und ein halb, Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar

und Herzog Ernst von Sachsen-Gotha drei und ein halb Zwölftel

der Grafschaft, und zwar Weimar die Ämter Ilmenau und Kaltennordheim,

Gotha die Ämter Frauenbreitungen, Wasungen und Sand

erhielt. Nur das Amt Fischberg blieb in Gemeinschaft, und wurde

hinsichtlich desselbenfestgesetzt,daß es von Kaltennordheim aus verwaltet

werden und der Landestheilung gemäß Weimar das Directorium

darüber übernehmen, der Director aber die Jagd darin Namens

1) ActaInq. contraRosinen,Valten Seiffarthszu HartschwindenEheweibes,
in pto. suspectiveneficii,1692.

2) Judicial-Registratur ad a. 1653,

3) InquisitionalActain bezüchtigterHerereyAnna, Valtin MeußersEheweib
zuUnteralbabetr., 1663. Eine ausführlicheBeschreibungder Martern, denendie

Angeschuldigtenunterworfenwurden, in Acta GeorgHartungenund deßenWeib
BarbaraClägerneinesgegenValtin LeßernBeklagtenandernTheils in pto. veneficii.

Erlangen1686. Vol. I. II.



der Gemeinschaftzu seinemBesten gebrauchensollte; die Einkünfte des

Amts wurden zur Unterhaltung des Schleusinger Gymnasiums bestimmt

1). Auch bei der Theilung des Landes Weimar unter die Linien

weimar, Eisenachund Jena (1671), sowie bei der Vertheilung der

JenaischenLandesportion unter die beiden erstem Linien blieb das Amt

Fischberg gemeinschaftlichunter der seitherigen Verwaltung der Herzöge

Johann Ernst V. (1662-1683) und Wilhelm Ernst (1683 —

1728) von Weimar 2), bis Letzterer durch den Zillbacher Rezeß vom

22. September 1684 den Pacht dieses gemeinschaftlichenAmts an Herzog

Johann Georg von Eisenach, der bei der Theilung vom 25. Juli

1672 auch das Amt Kaltennordheim erhalten 3), gegen Restitution

von vierhundert Thalern für das neu erbaute Amthaus zu Dermbach

abgab4).

Das Stift Fulda hatte inzwischenNichts gethan, um sichdas Eigenthum

des Amtes Fischbergwieder zu verschaffen, weil es ihm vermuthlich

an der Zahlung des Pfandschillings mangelte, aber es trug

dochSorge, daß bei jeder Huldigung, welchedie Amtsortschaften einem

neuen Herzog von Weimar thaten, ihm als Eigenthumsherrn die

Erbhuldigung geleistetwurde 5) und die Unterthanen sichüberdieß verpflichten

mußten, nach Wiedereinlösung des Amts Niemandem, als

dem regierenden Herrn des Stifts Fulda gewartsam zu sein6). Daß

übrigens dem Stift der zeitweilige Verlust dieses Amtes schmerzte,

geht namentlich aus einer Bittschrift vom 7. April 1679, worin das

Stift um Ermäßigung seiner Reichsmatrikel nachsuchte, deutlich hervor,

indem es als Grund seinerBitte unter Anderem anführte: "Drittens,

so ist das schöneAmbt Fischberg mit 13 ad 14 grossenDorffschafften,

1) Urk. in der Information. Beil. 40. — Acta, das verpachteteAmt

FischbergvonMich. 1668 bis Mich. 1671 betr. - Acta,dieBezahlungdesPachtgeldes

im Amte Fischbergan den SchulkastennachSchleusingenund was demanhängig

betr., 1671ff.
2) de Wette a. a. O. S .342f.

3) Acta,das DirektoriumSr. Hochfürstl.Durchl.HerrnHerzogsJohannGeorg

Hochsel.Andenkensim gemeinschaftl.Amt Fischbergbetr., 1683.

4) Urk. in der Information. Beil. 46. 47.

5) Urk. Ebend. Beil. 43. 44.
6) z, B, Reversder Unterthanenv. 5. Nov. 1678. Ebend. Beil. 44, in fin.



so würcklich jetziger Zeit bey 500 Unterthanen, und Haußa

gesessenstarckist, von hiesigemunserm Stifft an das Chur- und Fürst;

liche Hauß Sachsen, wie nicht weniger der sechsteTheil des Amts Rockenstuhl

an das fürstlicheHauß Hessen- Darmstadt, welchesolchenoch

würcklichinnen haben, und genüssen, versetztworden, darbey dan sonderlich

zu beobachten,daß man überall angewendeteSorg bishero zu

obgemeldterämter- und Städte - Einlösung, und Reluition weder durch

gütliche Mittel, oder geführte kostbare Prozessenjemahlen hat wieder

gelangen können!" 1)

Am 1. August 1702 kündigte endlich das Stift den Theilhabern

des Amts die Wiedereinlösung desselbenan, und als sie wieder Schwierigkeiten

erhoben, führte es am 27. November 1704 Klage heim kaiserlichen

Reichshofrathe, welcher die Theilhaber anwies, der Pfand-verschreibung

von 1594 unweigerlich nachzukommen). Zuerst fügte

sichSachsen- Zeitz. Unterm 26. September 1705 cedirte und übertrug

gegen Erlegung des Pfandschillings pro rata Herzog Moritz Wilhelm

von Zeitz die aus der Pfandschaft ihm zukommende, bisher im Besitz

gehabte Portion von fünf Zwölfteln und das ihm im versetztenAmt

allein zugestandeneIus steurarum et inhospitationis dergestalt, daß

das Stift diesen abgetretenen Theil als sein freies Eigenthum nutzen

und genießenmöge, und verpflichtete sichüberdieß wegen etwaiger Anfechtung

dieser Abtretung zu jeder erforderlichen Gewährleistung ).

Die übrigen Mittheilhaber des Amts fochtendiesen, einseitig mit Zeitz

abgeschlossenenVertrag als ungültig an, legten ins Amt FischbergMilitär,

was den Unterthanen über tausend Thaler Unkosten verursachte,

und forderten, daß Kläger an das Austrägalgericht, bei welchem der

Streit zuletzt anhängig gewesen, verwiesen werde ), das Stift drang

dagegenauf ernstlicheHülfe. Nach Reichshofrathsbeschlußvom 27. August

1706 wurde das Gesuchder sächsischenFürsten verworfen und ihnen

ernstlich aufgegeben, binnen zwei Monaten ihre Antheile am Amt

1) KurzejedochstandhafteBeweis-Gründe,daß dasF. FuldaischeErb-Amt

Fischbergje und allezeitzu dem Ober-RheinischenCreyßgehöretetc.,1747.Beil. 5.
2) Urk. in der Information. Beil. 51.

3) Urk. Ebend. Beil. 52.

4) Urk. Ebend. Beil. 56. 54.



um so gewisser abzutreten, als sonsteine kaiserlicheCommission ohne

allen weitern Aufenthalt unter Verurtheilung der Beklagten zu Schadenersatz

und Kosten zur Realimmission abgeordnet werden würde1).

In Folge dessenfügte sichauch Meiningen, auf welchesder ehemals

altenburgischeAntheil durch Erbfall gekommenwar. Unterm 30. Oktober

1706 machte sichnämlich Herzog Ernst Ludwig von Meiningen

verbindlich, es beim Hause Eisenachdahin zu bringen, daß dasselbein

die Ablösung des Pfandamts willige; würde aber dasselbenicht darein

willigen, so wolle Meiningen seinen am Pfandamt habenden Antheil

zu 5¼ Zwölftel nebst seinem Antheil an den streitigen sogenannten

erbhennebergischenGerechtigkeitengegen Empfang des Pfandschillings völlig

abtreten 2). Es geschahdas indessen auch von Eisenach. Denn

nach dem Rezeß vom 6. April 1707 trat Herzog Johann Wilhelm von

Eisenach, weil er es fürs Diensamste befunden, alle streitige Posten

transigendo und zwar durch Pausch und Bogenfahrt zu heben, das

von ihm in eigenemund Directorialnamen besessenePfandamt, wie es

verreint und versteint, Pfand und Eigenthum, Rechte und Gefälle,

nichts davon ausgeschieden,gegen Erlegung von dreißig tausend Gulden,

vollständig ab 3).

Die förmliche Einweisung des Stifts geschaham 12. April 1707

sehr feierlich im Amthause zu Dermbach in Gegenwart der Pfarrherren,

Amtsbedienten, Schultheißen, Gerichtsschöppen, Forstbedienten,

1) Urk. Ebend. Beil. 56.

2) v. Schultes, historisch-statistischeBeschreibungder gefürstetenGrafschaft

Henneberg. Hildburghausen1804. 2. Bd. S. 103.

3) Urk. Ebend. Nr. XVIII. In §. 3. diesesVertrags heißt es wörtlich:

"Weiln auchS. Hochfürstl.Durchlauchtzu S. Eisenachsichschuldigerkennen,die

Vor obiges einzuziehenhabendeGelderzu ErgänzungDero Fürstl. Henneb.Erb-portion

hinwiederumzu verwenden,so wollenSie S. Hochfürstl.Gnd. zu Fulda

wann, und wie solchesgeschehen,beglaubteNachrichtgeben, damit das Stift

Fulda, daferneso Gott verhütenwolle Ihrer H. Fürstl.Durchl.zu EisenachFürstl.
Linie abgehenund vonder succedirendendeshalbenAnspruchgemachtwerdensolte,

sichnebstandernauch der exceptionde in rem verso Kräftiglichbedienenkönnen,

dazumahlenauch ohnedemS. Hochfürstl.Durchlauchtzu SachsenEisenachSich

undihren Erbenzuder RechtlichenGewehrschafftund Schadloshaltung,Sovielobiges

übertragenanbelangt,hierdurchzugleichmit verbindlichmachen."



Kirchsenioren und Gemeindevorständedes Amtsbezirks 1). Sowohl

gegen die Abtretung des Amts als gegen diese Einweisung des Stifts

legten die sächsischenHäuser Gotha und Weimar deshalb Protestation

ein, weil sie ohne der Agnaten Consens erfolgt sei2).

§. 5.

5. Das Fuldaische Oberamt Fischberg bis zur Weimarischen

Occupation (1707-1741).

Endlich war das Amt Fischberg, welchesdie SämmtlichenOrtschaften

des jetzigen Amtsbezirks mit Urnshausen und Hartschwinden enthielt

und im Jahre 1707 schonüber dreitausendSeelen zählte 3), wieder

in die Hände des Stifts gekommen, und es wurde nun gleich den

übrigen fuldaischenBezirken ein Oberamt. Mit seinem ganzen Hofstaate

erschienam Morgen des 25. Mai 1707 Fürst Adalbert (von

Schleifras, 1700-1714) auf dem Rasen zwischenDermbach und Unteralba

und ließ sich, sowie dem Dechant von RosenbuschNamens des

Domcapitels den Erb- und Landeshuldigungseid leisten, was seine

Nachfolger Constantin (von Buttlar) am 27. August 1715, Adolph

(von Dahlberg) am 5. Mai 1727 und Amand (von Buseck)am 11. Mai

1728 ebenfalls gethan haben4).

Es geschahdurch die Landesregierung Manches für den hiesigen

Amtsbezirk, z. B. wurde zu Verhütung fernerer Güterzersplitterung

unterm 19. December 1719 das fuldaischeHut- und Schleierrecht auf

den Höfen des Amtsbezirks publicirt 5) und im Jahre 1716 legte man

Jahr- und Viehmärkte in Dermbach an 6). Ferner wurde ein weitläufiger

Prozeß darüber, ob sichder von Graf Wilhelm VI. von Henneberg

am Donnerstag nach Corporis Christi 1536 den Amtsortschaften für

1) Urk. in der Information. Beil. 61.

2) v. Schultes a a. O. S 103.
3) Actaab Initio MissionisDermbac. Anno 1716.

4) Urk. in der Information überdenErwerbund Besitzdes AmtesFischberg
von Seitendes HochstiftsFuldaetc. Fulda 1742, Beil. 64. 65. 66, 67.

5) Acta, CopeylicheNachrichten,was das Amt Fischbergvor Gerechtsameüber

die ZellischenHöfe hergebracht,auchwas für ein Rechtdaselbstim Herkommensei,
betr., 1733.

6) Acta, Concessionderervier DerinbacherJahr Mercktenbetr., 1716.



zweihundert Gulden ausgestellte Dienstbefreiungsbrief nur auf die zu

den erbhennebergischenFreihöfen zu Klings, Diedorf und Neidhardtshausen

zu leistendenDienste oder auf alle Frohnen und Dienste beziehe,

durch Vergleichsrezeß vom 11. December 1726 dahin vermittelt, daß

alle dem Landesherrn schuldigeLeistungen, mochten sie unentgeldlich

oder gegen Vergütung gethan werden, genau bestimmt und verzeichnet

wurden. Die Beschwerdender Ortschaften mögen aber noch viel weiter

gegangen sein ; denn der Landesfürst versprachin diesemRezesse

auch, daß die Gemeindeverwaltung genau untersucht werden sollte,

die Juden auch fortan im hiesigenAmte sichnicht niederlassendürften

und daß alle beim Kirchen- und Schulwesen vorgekommenenGebrechen

abgethan werden sollten1).

Das vorzüglichsteBestrebender Regierung war indeß darauf gerichtet,

die katholischeReligion im hiesigen Amtsbezirke zu ihrer frühern

Geltung zu bringen, obgleichsichAbt und Fürst Adalbert für sich

und seine Nachfolger am Stift unterm 6. April 1707 auf Intercession

der bisherigen Pfandinhaber mit den Unterthanen des Amts verglichen

und ihnen und ihren Nachkommen vertragsmäßig versprochenhatte,

"daß wir dieselbein bemeldter ihrer Religion (und aber die Unterthanen

diesesunsers Erb-Amts der EvangelischenReligion und Glaubens-Lehre,

nach der AugspurgischenConfession zugethan und verwandt

seynd) und Gottes Dienst mit Reformation oder sonstenweder directe

noch indirecte nicht turbiren oder kränken, sondernsie und ihre Nachkommen

samt und sondersbey dem publico und privato exercitio der

EvangelischenReligion bey denen Kirchen und Schulen, auch Pfarr-

und Schulbesoldungenin fixo, wie auch Juribus stolac und Accidentien,

denen Kirchen, Güthern, Renten, Gulten, Zinnsen, Zehenden

an Geldt oder Früchten oder andern Victualien, Gerechtigkeitund Einkommen,

die Nahmen haben wie sie wollen, nicht weniger auch denen

Hospitalien, Allmosen, Milden-Sachen, Stifftungen und Fundationen,

und deren perception ohne alle Hinderung und Abbruchbeständiglasen,

und ihnen samt und sonders dem zugegen über kurtz oder lang nicht

zumuthen, noch daß solchesvon denen unserigen geschehe,gestatten

1) CopiaRecessuswegendererFrohnende Anno 1726.— Acta, fuldtsche

historischeMeynungvom Amte Fischbergde Anno 1721.



wollen, wobey im Fall wir als Territorial-Hert unsere Religion in

besagtemAmte exerciren wollen, solchesjedoch itzt erwehntenunsern

FischbergischenUnterthanen itzo zugestandene Exercitio ihrer Religion

cum annexis ohnabbrüchigseyn, und denenselbeneiniger Beytrag oder

Praestation an die CatholischePriesterschafft,Kirchen und Schul-Gebäude

nicht aufgebürdet, auchin ihren Kirchen und Schulen kein simultaneurn

eingeführt werden solle 1)." Dieser Rezeß war bei der Einweisung

des Stifts in das Amt (12. April 1707) öffentlich verlesen und sodann

im Original "den Unterthanen zu ihrer Sicherheit wegen der

Religion" zugestellt worben2).

Solange Fürst Adalbert lebte, wirkte Regierung und Amt nur

durch Begünstigung der katholischenBevölkerung und Anstellung untüchtiger

Pfarrer und Schullehrer3), weil die EisenachischeRegierung

häufig die sich beschwertfühlenden Protestanten vertrat, wiewohl bereits

im Jahre 1710 der Legat Johannes Baptista die evangelischen

Amtsbewohner geradezu aufgefordert hatte, in den Schooß der allein

seligmachendenKirche zurückzukehren4). Adalberts Nachfolger, Fürst

Constans (1714-1726), ging rascherans Werk, indem er einen

schlauen Franziskaner von Erfurt, Pater Paul Wolf, mit der Mission

im Amte Fischbergbetraute und demselbenbald mehrere Gehülfen

zugesellte. Diese brachten es in würdiger Gemeinschaftmit den fanatischen,

auf einander folgenden Amtsverwesern Krifft und Hebeler dahin,

daß die Katholiken in der Schloßkapellezu Dermbach Gottesdienst

abhalten durften, eine katholischeSchule gegründet, von Wolf und

GenossenTaufen und Copulationen vollzogen und den protestantischen

Geistlichen, die früher diese kirchlichenActe auchbei den Katholiken verrichtet

hatten, ihre desfallsigen Accidentien streitig gemachtwurden5).

1) Urk. in der Information. Beil. 60. — Acta, FischbergischenReligions-Rezeß
de 1707 betr.

2) S. Urk.in der Information. Beil. 61.

3) Acta, ärgerlicherLebenswandeldererSchulbedientenim AmteFischbergbetr.,

4) Acta, allerhand Religions-DifferenzienzwischenS. EisenachunddemStift
Fulda im Amte Fischbergbetr" 1716,

5) Actaab Initio MissionisDermbac. Anno 1716.



Fürst Adolph (1726-1737) ließ sogar, da die Schloßkapelle allmählig

zu klein für die katholischeBevölkerung geworden war, auf einem

geräumigen Platze vor dem Schloßhofe zu Dermbach eine Kirche und

Kloster erbauen, welcheim Jahre 1736 feierlich eingeweiht wurden 1).

Wenn nun auch die Bemühungen dreier jesuitischenBußprediger, welche

im Juni 1734 das Amt durchzogen,gar keinen Erfolg hatten 2), und

auch der Plan, auf den Trümmern der vordem mit Wallfahrten und

Andachtsübungensehr geehrt gewesenenSanct Annenkapellebei Hartschwinden

ein zweites Kloster zu bauen, wegen zu großer Bedenklichkeiten

nicht zur Ausführung kam 3), so hatten dochdie verschiedenartigen

Bestrebungen einflußreicherKatholiken allmählig so viel gefruchtet,

daß der Amtsbezirk, welcherim Jahre 1717 erst fünf und siebzig

katholischeHaushalte zählte, zehn Jahre darauf deren bereits zweihundert

hatte. Einige Wenige, die es wagten, solchenBestrebungen

kräftig entgegenzu treten, wurden angefeindetund verfolgt 4).

Während dieserganzen Zeit genoß der Propst zu Zella, unbekümmert

um des Amtes Religionsverhältnisse, gemüthlich die Früchte,

welchedas Kloster im Laufe von neun hundert Jahren zusammen gebracht

hatte, da die Propstei, nachdemim Jahre 1660 die Höfe Gerstengrund

und Hochrain von derselben abgekommenwaren5), die Dörfer

Zella und Föhlritz, die Höfe Steinberg, Glattbach, Mebritz und

Lindenau besaß, eine Menge Erbzinsen und Gefälle in und außer dem

Eisenacher Oberlande zu beziehen hatte6), die Bewirthschaftung des

1) Actaab Initio MissionisDermbac. Anno 1716.

2) Acta, NachrichtWegendererin demAmte FischberggewesenenMissionarien

betr., 1734ff.

3) "Nam status,"erklärteein hochgestellterfuldaischerGeistlicher,"tam rerum

quamtemporumob causas,Nobisnon incognitasid intermitterejubet." Schreiben
v. 23. März 1720in Actaab Initio MissionisDermbac. Anno 1716.

4) Der Pfarrer Leser zu Fischbachwurde durchEntziehungder Besoldung,

AufdrängungeinesliederlichenSubstitutenund Verläumdungenso lange gekränkt,
bis er aus Gram (1739) starb. S. die Actenzu Not. 2.

5) Acta, LendersBau FuhrennachdemBrand, 1669.
6) RegistrumMonasterijSanctimonialiumin Zell, omniumcensuumac receptorum

per me JoannemLoher prepositumsub Anno IncarnationisChristi

1518 collectumac renovatum.— Saal- vnndt Lehen~Buch aller Pröbste



bedeutendenPropsteiguts bei vielen Frohnen und Leistungen, zu denen

die Propsteiunterthanen verpflichtet waren 1), sowie der sonstigeAufwand

sehr wenig erforderte, und der Propst überdieß nochals Stiftscapitular

eine ziemlicheBesoldung genoß. Der Propst hatte in seinem

Gebiete mit Ausnahme der vier hohen Rugen (Raub, Mord, Brand

und Diebstahl) die ganze vogteiliche Gerichtsbarkeit, worin hauptsächlich

das Recht auf Einforderung von Steuern und Abgaben und das

Recht auf Frohnden und Dienste enthalten war 2). Seit uralter Zeit

hielt der Propst alljährlich zu Zella ein Petersgericht, das aber mit

dem Centgerichtim Oberamt Fischbergnicht verwechseltwerdendarf3).

§. 6.

6. Die Weimarische Occupation des Amts (1741 — 1765) 4).

Wollte man die GeschichtediesesZeitraums ausführlich darstellen,

so würde man Bände füllen können. Wir beschränkenuns daher hier

darauf, nur das Bedeutendstezu erzählen:

ZellischenLehenschafftenvundtGerechtigkeiten,angefangenin demJahr Christi1669

durchJ. W. SeyfriedJ. U. Candidatum.— Erb-Register des ClostersZella,

angefangenuffs Jahr 1678 durchJ. H. Kusium, Verwaltern. (Sämmtlichim

Rentamtsarchiv.)
1) Acta, das Frohnwesenbetr., 1805.

2) Acta, LendersBau FuhrennachdemBrand, 1669.

3) Acta, die herkömmlicheAbhaltungdes Petersgerichtszu Zella betr., 1686.

- Acta, die Centjurisdiktionbetr., 1766.

4) Überdiein diesemZwischenraumestattgefundenenStreitigkeitenzwischendem

Stift Fulda und Weimarsindvier und vierzigSchriftenerschienen,die in Holzschuher,

Deduktionsbibliothekvon Deutschland,3. Bd. S. 1334— 1343 verzeichnet

sind. Wir begnügenuns, hier folgendeDruckschriftenund Actenanzuführen:
a. Fuldaischer Seitz: KurzerBericht, wieesbeyder vonSeitendesF. S.

WeimarischenHausesergriffenenPossessiondererim Amt Fischberggelegenen

erbhennebergischenJuriumund Gefälle zugegangen,1741.— Information über
denErwerbund Besitzdes Amts Fischbergvon Seiten des HochstiftsFuldaetc.,

1742. - CommissionsActa, die S. WeimarischeInvasionins Amt Fischberg

betr., 1741. Vol. I—XX. - b. Weimarischer Seits: Denen actis et

factisgemäßeRechtfertigung der abseitenSr. Hochfürstl.Durchlauchtzu S.

Weimar-Eisenachund Jena nachAbgangder Herzogl.EisenachischenLinieergriffen
Possessionder, Ihro eröffnetenundjure condominiiet compossessioniszugehörigen,



Nach dem Tode Herzogs Wilhelm Heinrich von Eisenach(26. Juli

1741) war sein Land an die Hauptlinie Weimar zurückgefallen,und

hatte Herzog Ernst August von Weimar alsbald davon Besitz ergreifen

lassen1). Dieß war auch der Fall gewesenhinsichtlichdes Amtes Kaltennordheim

und des zwischender Kaltennordheimer Brücke und der

Kreuzwand bei Fischbachbefindlichen Feldafischwassers,das bei der

Wiedereinlösung des Amts (1707) vom Stift dem Hause Eisenachgelassen

worden war 2). Als der fuldaische Amtsverweser Gaudentius

Krüpper zu Dermbach davon hörte, brach er mit dem Ausschüsseder

benachbartenOrte in das gedachteFischwasserein, ließ es ausfischen

und suchtedadurchdie weimarischeBesitznahmeungültig zu machen3).

Zu derselbenZeit hatte Krüpper auf dem Neuberge über Wiesenthal

ein Hochgerichtaufstellenlassen, an welchemam 11. August 1741 drei

Missethäter gehenkt werden sollten. Ein weimarischesCommando kam

am frühen Morgen diesesTages mit mehrern Bauern über die hohe

Aschher, und das Hochgericht sammt Galgenleiter ward umgehauen,

ein neuer Schnappgalgen weimarischer Seits aufgerichtet und ein

schnellvon Eisenach herbeigeholterDelinquent daran aufgeknüpft. Bei

Vornahme dieser Execution erklärte der mitanwesende Regierungslos-Assessor

in demAmteFischberggelegenensogenanntenErbhennebergischenJuriumetc.

Eisenach1742 - Ausführliche Vorstellung in anmaßlichenMandatSachen

desHerrnAbtenszu FuldaF. G. entgegenSe. H. D. zu SachsenWeimar,

dienachAbsterbenweilandHerrnHerzogWilhelmHeinrichszu SachsenEisenachvon
SachsenWeimar, als nächstenfürstlichensuccessorein fendiset fidei commissis,

ergriffenePossession,derdurchbesagtenTodesfallan LetztermhohenOrt erledigten

Hennebergischen,im AmteFischberggelegenen,unddemHauseSachsenab antiquo

zugehörigenErb Gerechtigkeitenbetr., 1743.

1) G. A. de Wette, kurzgefassteLebensgeschichteder Herzogezu Sachsen.
Weimar1770. S. 518.

2) v. Schultes, historisch-statistischeBeschreibungder gefürstetenGrafschaft

Henneberg.Hildburgh.1804.
3) Libellusjustificatoriuscum annexiscausalibuspro impetrandaRestitutione

in integrumcontrasententiamdie 13. Sept. 1711 latametc. mit gründlicherAbleinung

dererex adversoangeschuldigtenfactorumqualificatorumin SachenAnwaldts

desHrn. Fürstenund Abtenzu FuldaF, G, contradesHrn. Hertzogszu

SachsenWeimarund EisenachH. D., die Erb-HennebergischenGerechtigkeitenim

AmteFischbergbetr. Eisenach1742. Beil. 1.



Dr. Joh. Christian Göckel von Eisenachals weimarischerCommissär,

daß dieselbeals Besitzact zur Behauptung der erbhennebergischen

Territorialhoheit und höchsten Gerichtsbarkeit über das Amt

Fischberggelte 1). Gleichzeitig wurde im Orte Andenhausenein fürstlich

weimarischesPatent angeschlagen,das die Bewohner desselbenan

den Herzog von Weimar als ihren rechten Erd- und Landesherrn

wies; die Fuldaischen rissen es an dem nämlichen Tage wieder ab2).

Am 11. und 12. August ließ der Commissär Göckel auf einer Wiese

im Einod bei Fischbachein Stück Rasen ausstechen,auf einem Pfarracker

eine Erdscholleausheben und Ähren abzupfen, in der Waldung

am dürren Umpfen einen Erdklumpen ausstechen,Pistolen abschießen

und Reiser abhauen. In der Sternmühle zu Fischbachund in der Unterschenke

zu Diedorf ward ein Spahn aus der Hausthüre geschnitten,

Feuer auf dem Küchheerdean- und ausgemacht,die Stubenthüre auf-

und zugeschlossen.Bei Fischbach, Diedorf und unterhalb Empfertshausen

schlug der Commissär dreimal mit einer Peitsche in die Felda,

aus einer Heerde bei Fischbachließ er einen Hammel greifen und zupfte

ihm ein Lock Wolle aus. Er schürteim dortigen Pfarr- und Schulhause

Feuer an und löschtees aus, machte Stubenthiere und Fenster

auf und zu, rückte Tischeund Stühle, setztesichnieder und standwieder

auf. In der Kirche daselbst, die er selbstaufschloß, nahm er mit

seinen Leuten Platz, ließ das Buch auf dem Altare aufschlagenund

die Orgel anstimmen. Bei allen diesenin Gegenwart von Notar und

Zeugen vorgenommenen Handlungen erklärte er, daß dieselbenals

förmliche Besitzergreifung von allen erbhennebergischenLändereien,

Mühlen, Schenken, Flüssen, Schäfereien, Kirchen, Pfarreien und

Schulen, überhaupt vom ganzen erbhennebergischenTerritorium mit

allen darauf ruhenden Rechtenund Verbindlichkeiten anzusehenseien3).

Gegen alle diese Acte ließ das Stift Fulda feierlichst protestiren,

überdieß ward zur Abwehr etwaiger Gewaltthätigkeiten der Ausschuß

des Amts zusammenberufen, im Amte Geisa und den angrenzenden

Ämtern Alles, was eine Muskete tragen konnte, aufgebotenund zwei

1) Information. Beil. 68. 81. Libell.just. Beil, 2 — 8.

2) Information. Beil. 70. Libell.just. Beil, 9, 10. 31.

3) Information. Beil. 71. Libell.just. Beil, 11, 12.



Compagnien reguläre Miliz in den Hauptort Dermbach eingelegt,

gleichzeitigwurden die Unterthanen an ihre, dem Stifte geleisteteHuldigung

erinnert und mit tausend Thaler Strafe bedroht, wenn sie die

Weimaraner begünstigenund beim Amte Kaltennordheim Recht nehmen

oder Steuern und Zinsen dahin liefern würden 1). Weimar hatte

indeß auch das ins Amt Kaltennordheim gesendeteMilitär sehr verstärken

lassen, und es schien, als solltedie im Ganzen vorgenommene

Besitzergreifungauch im Einzelnen wiederholt werden; denn es wurden

gegen Ende Augusts die in sämmtlicheOberdörfer des Amts gelegten

fuldaischenCommando's ausgetriebenund nahm der Commissär Göckel

überall die Besitzactevor 2). Daß es sowohl dabei, als auch überhaupt

zu Reibungen kam, ist klar, und es schienenGewaltthaten in Aussicht

zu stehen, als sichdie Weimaraner anschickten, auch im Hauptorte

Dermbach die Besitzergreifung vorzunehmen.

Am 8. September 1741 rückten einige hundert Mann weimarisches

Fußvolk und Husaren unter Oberstlieutnant von Stange, vom

CommissärGöckel begleitet, in Dermbach ein, wo Kloster und Schloß

stark besetztund verwahrt worden war. Während das Militär auf

dem Platze vor dem Gasthofe aufgestellt und von diesemBesitz ergriffen

wurde, erschiender fuldaischeNotar, um gegen diesenAct zu protestiren,

allein er mußte sichüber Hals und Kopf zurückziehen. Als

darauf die FuldaischenSturm läuten lassen, wird der Fleckenrundum

besetztund ein starkesCommando an dem Schlossehinauf nach Unteralba

zu postirt, um etwaigen Zuzug abzuhalten, während mit der

Besitzergreifung fortgefahren wird. Vom evangelischenPfarrhause

sollte das auch geschehen. Schon war das verrammelte Hofthor erbrochen

und die fuldaischeBesatzungim Hofe arretirt worden, als sich

der Notar Langabel durchdie Grenadiere drängt und gegenden Besitzact

zu protestiren beginnt. " Da kommt der rechteKerl, hinaus mit

ihm, hinaus mit dem Hundsfott!" ruft Göckel, im Nu wird der Notar

gepacktund so unsanft durchden Hof und das vorbeifließendeWasser

geleitet, daß er sichnur mit Mühe zur Klostermauer schleppt,über

1) Information. Beil. 69. Libell.just. Beil. 6.

2) Information. Beil .76-92, Libell.just. Beil. 29. 31. 32. 33. 36.

z;. 38. 47. 50.



welche er in Sicherheit gebracht wird. Die Thüre zum Kirchhofe

mußte, da das auf demselbenstehendeCommando zu öffnen sichweigerte,

erbrochenwerden. Nach Bewältigung desselbenwird die Thüre

aufgehauen und man dringt in die Kirche. Dort am Altare zwischen

zwei zitternden Zeugen stehtder Notar Langabel, der sofort mit lauter

Stimme gegen die Gewaltthat protestirt. Der commandirendeLieutnant

bedauert, ein halber Polack zu sein und ebensowenigals seine

Grenadiere lateinischzu verstehen, der Herr solle sichnicht weiter bemühen.

Der Notar fährt fort, die Grenadiere dringen auf ihn ein,

er muß seinen inzwischen entronnenen Zeugen eiligst folgen. Darauf

wurde weimarischerSeits auch vom Jägerhause und vom Gemeindehause

Besitz ergriffen und wenige Tage danachdieselbenBesitzacteauch

in den Unterdörfern des Amtsbezirks vorgenommen1). Bei diesen

Gelegenheiten fehlte nicht, daß auch in die Rechte von Privaten eingegriffen

wurde, wie z. B. bei Taufen und Begräbnissendie katholischen

Betheiligten dieselbennach evangelischemRitus vornehmen lassen

mußten2).

Zu einem blutigen Zusammenstoßder Parteien kam es, als am

2. Oktober 1741 ein weimarischesCommando von sechszehnMann auf

einem Acker des dem iezeitigen Beamten als Besoldungsstückeingeräumten

Centgrafenguts hinter dem Schlosseerschien,um den daselbst

auf Geheiß des Amtsverwesers Krüpper gerupften Flachs als erbhennebergisches

Gut wegzuschaffen. Der die Fuldaischen commandirende

Major Graf von Tettenbach befiehlt den Weimaranern, sichvom Platze

wegzupacken,und dringt mit einigen Gardereutern auf die Mannschaft

so hitzig ein, daß dieselbedie Pferde mit den Flinten von sichwegstoßen

muß. Bei dieser Gelegenheit entladet sichein Gewehr und ein

Gardereuter stürzt todt nieder. Die Fuldaischen jagen hinweg und

sofort ziehen zweihundert Mann auf. Der Major schicktvergebens

einen Lieutnant mit hundert Mann ab, um das Häuflein zu arretiren,

darauf werden weitere hundert Mann entsendet, um es abzuschneiden.

1) Information. Beil. 97-106. Libell.just. Beil, 40— 50.

2) Als das Kind des katholischenEinwohnersRimbachzu Dermbachgestorben

war, wurdedas Sterbehausmit Wachenumstellt, der katholischePfarrerverjagt

und das Kind unterstarkerBedeckungauf dem evangelischenKirchhofebeerdigt.
Information. Beil. 119. 120. Libell.just. Beil, 61. 62. 63.



Da machendie Weimaraner Kehrt und eilen einem Hohlweg zu, eine

Salve folgt ihnen, ein Musketier fällt schwerverwundet und ein Gefreiter,

der den Hohlweg nicht erreichenkann, wird gefangen, halb

todt geschlagenund eingekerkerte).

Im ganzen deutschenReiche machtendiese Vorgänge um so größeres

Aufsehen, als das Stift Fulda das Gerücht ausgesprengthatte,

als sei es Weimar weniger an den sogenannten erbhennebergischenStücken,

als an dem Besitzedes ganzen Amtes gelegen2), Das Stift

klagte am 14. September 1741 beim Reichskammergerichtzu Wetzlar.

Es begründeteseineKlage damit, daß das Stift im CentgerichtDermbach

1317 und 1326 den Amtsbezirk eigenthümlichan sichgebrachtund

diesesEigenthum an mehrere Herren nur pfandweise eingegebenhabe,

namentlich an die Grafen von Henneberg, die das stiftischeUniversal

Eigenthum in den fest bestimmtenGrenzen stets anerkannt und durchaus

keine Ansprüchean irgend ein Zubehör des Amts erhoben hätten;

der Schweinfurter Vergleich von 1594 habe den stiftischenEigenthumsbesitz

nur noch mehr befestigt, und sei derselbe wiederum durch die

Reichshofrathsbeschlüssevon 1706 und 1707 vollständig anerkannt

worden. Jetzt habe nun Weimar ohne alle rechtlicheVeranlassung das

Amt zum großen Theile occupirenlassen, weshalb das Stift um ein

Mandatum de abducendo milite, restituendo ablata, refundendo omne

damnum cum expensis et reponendo omnia in pristinum statum etc.

bitte. Dieses Mandat wurde auch vom Reichskammergerichtunterm

16. September 1741 erkannt und unterm 30. desselbenMonats durch

zwei kaiserlicheNotare der EisenachischenRegierung notifizirt 3).

Weimar hielt sichdurchdas erkannte Mandat für beschwertund

bat im Mai 1742 unter dem Vorbringen der exceptio sub - et obreptionis,

1) Information. Beil. 129. 130. Libell.just.Beil. 72. 73. 74.

2) Sieheim Allgemeinende Wette a. a. O. S. 518ff.

3) Die Notareverkündigtendas Mandatauchdem RegierungscommissärGöckel

zu Kaltennordheim.Darauf begabensiesichnachDermbach,eröffnetendas Mandat

der aufdenAngelzusammenberufenenGemeindeund händigteneinemOrtsvorsteher

die Abschriftdesselbenein. Währenddießgeschah,zog ein weimarischesCommando

auf, denUnterthanenwurdedie Copieentrissenund dieNotaremit Thätlichkeiten

bedroht,wennsiesicheinfallenlassenwürden,dasMandatauchin denübrigen

Amtsortschaftenbekanntzu machen. Information. Beil. 128.



dasselbezu kassirenund den Impetranten zur Ruhe oderdoch

wenigstens an das Austrägalgericht zu verweisen. Diese Bitte rechtfertigte

Weimar in Folgendem: Erstlich habe das Stift Falschesangegeben,

denn das Amt sei ursprünglichnicht ein Ganzes gewesen, sondern

aus einzelnen Schenkungenvon Privatleuten fuldaischesEigenthum

geworden, das auch nur soweit, als sichdiese Schenkungen erstreckt,

hätte verpfändet werden können, als ein Ganzes sei es erst gegen Ausgang

des sechszehntenJahrhunderts verreint und versteint worden, wobei

nicht ausgeschlossenwerde, daß ein Dritter auchin einem scharfbegrenzten

Bezirke Territorialrechte besitzenkönne. Solche Rechte habe

das Haus Henneberg im hiesigen Amtsbezirke von den Herren von

Frankenstein eigenthümlicherworben und seiensie auf das Haus Sachsen

verabfällt worden. Das Haus Sachsen habe sich1594 wohl verbindlich

gemacht, das Amt in seiner Verreinung und Versteinung dereinst

zurückzugeben,keineswegsaber auf die mittelst Erbvertrags von

1554 darin erworbenen erbhennebergischenGerechtigkeiten verzichtet,

vielmehr, da solchesdamals erst nöthig geschienen,auf den Bestand

derselben aufmerksam gemacht. Obwohl der Verkauf dieser erbhennebergischen

Stücke durch Herzog Johann Wilhelm von Eisenach gegen

alles Recht gewesen, habe Weimar in Hoffnung, Fulda werde sichzur

Rückgabederselbenin Güte verstehen, nicht eher von ihnen Besitz ergriffen,

als bis der stiftische Amtsverweser durch Einfall in das erbhennebergische

Feldafischwasserund Errichtung eines Hochgerichtsauf

erbhennebergischemGrund und Boden das Eigenthumsrecht Weimars

gestört, und sei diese Besitzergreifungruhig vorübergegangen. Zweitens

habe das Stift Wahres verschwiegen, nämlich daß Henneberg

bereits im Jahre 1330 die Jagden und übrigen Gerechtigkeitenim

Amtsbezirke gekauft und exercirt, Abt Bernhard schonim Jahre 1628

die existenz derselben zugestanden, das Stift selbstnach Wiedereinlösung

des Amts in seinen Amtsrechnungen die erbhennebergischenGefälle

sorgfältig von den Amtsgefällen geschieden,der Austrägalinstanz,

bei der die Sache so lange anhängig gewesen, nicht gedacht, bei der

Wiedereinlösung im Jahre 1707 selbst die erbhennebergischenStücke

agnoscirt und endlich Nichts von den Erbverbrüderungen und Hausverträgen,

mit denen dieselbenbehaftet seien, erwähnt habe. Drittens

habe aber in diesemFalle gar kein Mandat erkannt werden können,



da es an dem Haupterforderniß desselben,dem factum injustificabile,

nach dem Angeführten fehle. Nach den sächsischenErb- und

Hausverträgen dürfe namentlich kein Herzog von Sachseneinen Landestheil

einseitig versetzenoder veräußern, sondernes sei derselbemit

einem unwiderruflichen Fideicommißnexusbehaftet, nach weimarischen

Hausgesetzeninsonderheit seienbei Theilungen stets nur die Intraden

und die Verwaltung getheilt worden, der complexus territorii aber in

gemeinschaftlichemCondominium und Compossesiongeblieben; Herzog

Johann Wilhelm habe deshalb das in Gemeinschaft gebliebeneAmt

Fischberg,da nur die Administration desselbenauf ihn gekommen,ohne

Consens der Agnaten durchausnicht verkaufen dürfen. Der Verkauf

sei daher ungültig, und die erbhennebergischenStücke, die mit dem

Lande Eisenachan Weimar gefallen, hätten daher mit Fug und Recht

in Besitz genommen werden können, und sei das auch ungestört geschehen.
:

Das Reichskammergerichtverwarf unterm 8. September 1742 sowohl-diese

Einwendungen1), als auchdie vom Hause Sachsen-Gotha

bewirkte Intervention und das vom Hause Weimar ergriffene remedium

restitutionis in integrum 2), und ertheilte unterm 20. December

1742 eine ParitorischeSentenz, stellte ein Mandatum de exequéndo

in Aussicht3), erkannte dasselbeauch unterm 6. Februar 1743 und

übertrug solchesden aus SchreibendenFürsten des oberrheinischenKreises

4). Unter diesen Umständen übergab Weimar unterm 8. April

1743 eine ausführliche Vorstellung an die Reichsversammlung, worin

es zu zeigen versuchte, wie "Sr. Hoch-Fürstl. Durchl. zu Sachsen-Weimar

etc.von Seiten des Kayserl. und des Reichs Löbl. Cammer-Gerichts,

unterm nichtigen Vorwand competentis jurisdictionis ex capite

Mandati S. C. die in denen Reichs-Constitutionen so hochprivilegirte

Austraegal-Instanz, zum allgemeinen Nachtheil und Schmählerung

der mit sämtlichen Hoch- und Löblichen Herren Churfürsten

und übrigen Reichs-Ständen gemein habenden Befugnuß entzogen

werden wollen, und nachdemealle dagegen zu Hand genommeneRemedia

1) Ausführliche Vorstellung. Beil. Nr. III.
2) Ebend. Nr. IV. V.

3) Ebend. Nr. VII.

4) Ebend. Nr. XX.



juris abgeschlagenworden, man Sich genöthigt funden, den

Recursum ad Comitia zu nehmen."

Das Streitobject war ziemlich bedeutend, denn Weimar beanspruchte

unter dem Titel der erbhennebergischenStücke nach seiner eigenen

Aufstellung: die Wildbahn im Amtsbezirke, die wegen Hundeatzung

und Windhetzers Zehrung von den Unterthanen den Grafen von

Henneberg erblich verwilligten Zinsen, alle vor 1707 exercirten und

hergebrachtenZinsen, das Feldafischwassermit dem sogenanntenFeldazuge

bis an die Werra, alle Lehnschaftenund Erbzinsen mit aller Jurisdiction,

Hoheit, Folge, Steuern u. s. w., soviel davon nicht Amtslehen

oder Zinsen seien, und sichin dem, 1594 an das Stift abgegebenen

Erbregister fänden, das Dorf Andenhausenmit aller Ober- und

Gerechtigkeit, weil dasselbefrüher gar nicht zum Amt Fischberggehört

habe, das jus episcopale über Kirchen und Schulen, die Holzungen,

den Kaufhafer im Amte, alle Meliorationen, das Vorkaufs- und Näherrecht

am Amte, das Leibgeleit vom Hause Zillbach bis gegenWeilar,

das eingegangeneForsthaus auf dem Ehrenbergemit Zubehör und

das Leibgeleit über diesen Berg, das jährliche Dienstgeld von den

FischbergischenUnterthanen als Besitzern erbhennebergischerGüter, das

Centgrafengut zu Dermbach, das Landknechtsgütchenzu Diedorf, die

Landesobrigkeit im ganzen Amte; außerdem habe das Stift den auf

dem Amte ruhenden und vom Hause Weimar geleistetenMatrikularbeitrag

für die Vergangenheit zu restituiren und für die Zukunft zu

übernehmen, und behalte sichendlich Weimar, da das Stift den in

Gemeinschaft gebliebenenAntheil des Amts noch nicht abgelöst, aber

genutzt habe, das Retentionsrecht am ganzen Amte so lange vor, bis

dieser Antheil mit allen genossenenund nochzu genießendenNutzungen

an Weimar abgegebenund das punctum reluitionis rechtskräftig entschieden

sei1).

Ungeachtet aller reichskammergerichtlichenSentenzen behaupteten

die Weimaraner ihre im Amtsbezirk eingenommenenStellungen und

erwarben sichdurch strackesAuftreten und mancherlei Bevorzugung der

Schultheißen und anderer einflußreichen Amtsinsassenso bedeutenden

1) Kurzerstatuscausae, die von demKayserl.und Reichs-Cammer-Gericht

zu Wetzlar, in der FischbergischenSache auf den Löbl. Ober-RheinischenCreyß

incompetentererkannteexecutionbetreffendu. s.w. (1743), Veil. Lit. 1.



Anhang, daß das Stift auf Mittel dachte, um den Amtsbezirk um

jeden Preis wieder in Besitz zu nehmen. Zu diesemZwecke ließ es

am 20. November 1743 das kaiserlicheThurn- und Taxische Dragonerregiment

von siebenhundertPferden, das damals bei Frankfurt lag,

Winterquartiere im Amtsbezirke beziehen. Das weimarischeMilitär,

in allen Ortschaften neben die Kaiserlichen einquartirt, nahm Alles,

was für diese hatte angeschafftwerden müssen, ohne Bezahlung und

in solcherMenge weg, daß es den Anscheinhatte, als sollten die Dragoner

ausgehungertwerden. Es rückte gleichzeitigeine solcheAnzahl

Weimaraner hinter einander in den Amtsbezirk ein, daß die Ortschaften

erklärten, die Bauern müßten entwederauf und davon gehen, oder

die Dragoner austreiben; die Schultheißen sagten der fuldaischenCommission

offen, die ungeheure Einquartierung werde von Tag zu Tag

unerträglicher, und das Stift, dessenSchwächebei Handhabung seines

Rechts ungemeine Verwirrung verursache, könne es ihnen nicht verdenken,

wenn siesichfortan zu Weimar hielten. Das Amt konntedie

darin garnisonirendenTruppen zuletztnicht mehr ernähren, und es war

so ausgezogen, daß es zu Anfang des Jahres 1744 die Kaiserlichen

freiwillig verließen1).

Vergleichsverhandlungen, welche auf kaiserlicheMahnungen im

Mai 1744 eingeleitet wurden, scheitertenan der Widerspenstigkeitdes

Stifts, seine Deputirten genügendzu legitimiren 2). Es ging daher

der Prozeß weiter fort. Mittlerweile war aber aus demselbenein anderer

weitschichtigerStreit darüber entstanden, ob der fränkischeoder

oberrheinischeKreis zur Hülfsvollstreckungbefugt sei, oder mit andern

Worten, ob das Amt Fischbergzu diesem oder jenem Kreise gehöre.

Der fränkischeKreis behauptete: Henneberg-Schleusingen befindesich

im Besitzdes Amts Fischbergund der darin liegenden, zum Amte Kaltennordheim

gehörigen erbhennebergischenStücke, Sachsen habe die

hennebergischeKreisstandschaftauch hinsichtlichdes Amts vor, in und

nach dem 1. Januar 1624, nach welchemsichder Besitz bestimme,

1) CommissionsActa,dieSachsWeimarischeInvasionins Amt Fischbergbetr.
Vol. VI. VII.

2) KurtzesFactum, WieWeites mit den Vergleichs-Tractatenin der Fischbergischen

Sachebey der Kayserl.Mediationgekommenundwieseltsamdas Stifft

Fulda sichdabeybetragen(1744).



geruhigerereirt. Was das petitorium betreffe, so sei bei der Fertigung

der Reichsmatrikel von 1521 auf die Lage, den Besitz, das Innehaben

und den Genuß eines Stück Landes gesehen, und Jeder nach seinem

Vermögen und Einkommen in Anschlaggebracht worden, das zwischen

hennebergischemLande liegende und von Henneberg von Jahrhundert

zu Jahrhundert civiliter und naturaliter besesseneAmt Fischbergmit

der schonim Anfange des vierzehnten Jahrhunderts gefürstetenGrafschaft

Henneberg, allerwenigstensjene, 1707 ungültig verkauften

erbhennebergischenStücke zum fränkischenKreise geschlagenworden1).

Der oberrheinischeKreis wendete dagegen ein: Das Amt Fischberg

habe stets zum Stift Fulda, das im oberrheinischenKreis liege, nicht

zu der zum fränkischenKreise zählenden Grafschaft Henneberg gehört,

und habe das Stift sichbei den Verpfändungen des Amts Vieh, Bede,

Folge und Steuer vorbehalten; wenn auch 1511 die halbe Steuer mit

an Henneberg verpfändet worden, so sei sie nur auf eine bestimmte

Zeitfrist cedirt, bei Aufstellung der Reichsmatrikelvon 1521 nicht auf

Temporalpfandschaft, sondern Perpetuirliches Eigenthum gesehen, das

Amt seitdemauch von Fulda vertreten und besteuert, auch von Henneberg

und Sachsen selbst eingestanden, daß das Amt nicht zum fränkischen

Kreis gehöre, und demgemäß verfahren worden 2).

Auch der fränkischeKreis, nachdemer sich nochmals gegen das

vom Reichskammergerichtauf den oberrheinischenKreis erkannte Mandatum

de exequendo beschwertund gebeten, entweder die Execution

aufzuheben oder auf ihn zu übertragen, übergab am 24. März 1746

der Reichsversammlungzu Regensburg ein Schreiben, worin es seine

Befugnisse ausführte und darauf antrug, daß der Hauptstreit zwischen

1) KurtzeThesesundAuszügeaus denenvorläufigen Gegen-Beweiß-Gründen

und der kurzenAbfertigungetc., Wodurchnochmahlsdargethanwird, daß sowohl

derlöbl. fränckischeCreyß, als das Chur- und Fürstl.Hauß Sachsen,qua Inhabern

der GrafschafftHenneberg,in Possessoriound Petitoriooptimojure behaupten,

daßdas uralte fränckischeAmt Fischbergursprünglichzu der gefürstetenGrafschafft

Hennebergunddem fränckischenCreysegehöret,auchzu demselben,nichtaber

zu dem Ober-RheinischenCreyse,seineReichs- und Creyß-Praestandajederzeit
entrichtethabe. Im Jahr 1751.

2) KurtzejedochstandhaffteBeweiss-Gründe, daßdas FürstlichFuldaische
ErbeAmt Fischbergje und allezeitzu dem Ober-RheinischenCreyßgehöret,und

dorthinseineReichs-und Creyß-Praestandaentrichtethabe. GedrucktAnno1747.



Weimar und dem Stift Fulda mit Unterbrechungder reichskammergerichtlichen

Erkenntnissebis zur EntscheidungdiesesZwischenstreitesausgesetzt

bleibe. Dessenungeachtetsetztedas Reichskammergerichtgleichzeitig

dem oberrheinischenKreise einen nochmaligen zweimonatlichen

Termin zur Vollstreckungder Execution unter dem Androhen, daß

nach fruchtlosemAblaufe desselbenein anderer Kreis mit Vollziehung

der Hülfe beauftragt werden würde. In Folge dessenergriff sowohl

Weimar am 28 Juli 1746, als auch der fränkischeKreis am 31. Januar

1747 Recurs an die Reichsversammlung,aber bei derselbenblieb

die Sache so lange liegen, bis die Streittheile (die Herzöge Ernst August

und Ernst August Constantin, † 1748, die Fürstäbte Amandus

von Buseck, † 1756, Adalbert II; von Walderdorf, † 1759) mit

Tode abgegangenwaren und ihre Nachfolger endlichselbstmit einander

übereinkamen1). Man nahm nämlich die im Jahre 1744 gescheiterten

Verhandlungen wieder auf und brachtesie endlichsoweit, daß

unterm 14. Mai 1764 zwischender Herzogin Anna Amalia von Weimar

und dem Fürst Heinrich von Bibra zu Fulda unter Garantie des

Königs von Preußen zu Burghaun der sogenannteFischbergerRezeß

abgeschlossenwurde, und die nach dieserZeit sichnoch ergebendenAnstände

im sogenannten Executionsrezeß vom 20. Juni 1765, welcher

vertragsmäßig als integrirender Theil des Fischbergerzu betrachtenist,

ihre Erledigung fanden.

Beide Rezesse, welche, weil sie für alle Verhältnisse des Amts in

spätererZeit maßgebendgeworden sind, große Wichtigkeit haben, enthalten

folgende wesentlicheBestimmungen: Der Rezeß hebt alle frühern,

ihm etwa widersprechendenVerträge auf. Beide Theile entsagen

den gegen einander ausgebrachtenProzessen, sichernsich nachbarliche

Freundschaft und ihren Unterthanen wegen ihres Benehmens während

der Occupationszeit Amnestie zu. Jeder Theil behält die Einkünfte,

die er seit 1741 aus dem Amte gezogenhat. Es bleibt bei allen seit

dieserZeit abgeschlossenengerichtlichenActen und alle seitdem erwachsenen

Abgabenrestewerdenden Unterthanen erlassen. Die Vertheilung

des Amtsbezirks geschiehtin Bausch und Bogen so, daß Weimar die

rechter Hand der Felda gelegenen Ortschaften Fischbach, Wiesenthal

und Urnshausenmit aller landesherrlichenOber- und Gerechtigkeitnebst

1) de Wette a. a. O. S. 523ff.



den jenseits der Felda gelegenenMühlen, Fischwassern,auch allen Einkünften,

übrigen Rechten und Pertinenzen nebstden darin befindlichen

Unterthanen, allen Holzungen, Waldungen und Jagden erb- und

eigenthümlichbekommt, dem Stift Fulda dagegen das links der Felda

liegende Amt Fischbergmit aller landesfürstlichenHoheit, Einkünften

und Gerechtigkeiten, Unterthanen und Gefällen erb- und eigenthümlich

bleibt; die Landesgrenzen bestimmensichnach den Flurgrenzen der drei

an Weimar abgegebenenOrtschaften. Die Rechte der Privaten werden

durch diese Theilung in keiner Weise gekränkt. Das Stift hat

das jus episcopale in den ihm verbleibenden Ortschaften, bedient sich

jedoch desselbennur in den Grenzen des dem Hauptrezesse angefügten

Religionsrezessesvon 1707, wie es auch den evangelisch-lutherischen

Cultus allseitig beizubehaltenund zu schützenhat. Weimar übernimmt

den auf dem Amte ruhenden Reichs- und Kreismatrikularbeitrag in

Bezug auf den fränkischenKreis, wie dieß in Bezug auf den oberrheinischen

Kreis vom Stift geschieht. Der im ganzen Amte hergebrachte

Zoll gehört dem Stift allein. Die Propstei Zella, welche unter der

Landeshoheit des Stifts bleibt, behält ihre Gefälle und Gerechtigkeiten

auch in den drei an Weimar übergegangenen Ortschaften1).

Die feierliche Übergabeder drei Ortschaften Fischbach, Wiesenthal

und Urnshausen, welche fortan beim Amte Kaltennordheim blieben,

erfolgte am 20. Juni 1764 2).

§. 7.

7. Das getheilte Amt Fischberg (1764-1816).

Der Amtsbezirk Fischbergerfreute sichunter den Regierungen der

Fürsten Heinrich VIII. von Bibra (1759-1788) und Adalbert III.

von Harstall (seit 1788) einerseits und der Herzogin Anna Amalia

von Sachsen-Weimar-Eisenach, welche während der Minderjährigkeit

ihres Sohnes Carl August bis zum Jahre 1775 das Herzogthum verwaltete,

1) Miscellanea,denzwischendemFürstl.HauseSachsenEisenachunddemHochstift

Fuld getroffenenVergleichwegendesAmts Fischbergbetr., 1763-1765. —

Rezeßsammlung (im Justizamtsarchiv).

2) Acta, die Erbhuldigungderer Unterthanenzu Fischbach,Wiesenthalund

Urnshausenbetr., 1765.



andrerseits einer langen Ruhe, deren er nachvier und zwanzig

Leidensjahren auch sehr bedurfte.

Dem Fürst HeinrichVIII. gelang es, mit dem Propst Freiherrn

von Blittersdorf zu Zella am 3. April 1767 einen Vertrag abzuschließen,

wonachdie Propstei zwar die vogteiliche Gerichtsbarkeit über alle

Unterthanen der bisherigen Geisaer Amtsorte Gerstengrund und Hochrain,

sowie das von der oberamtlichenJurisdiction befreite fürstliche

Gut (Haunisches Haus) zu Diedorf erhielt, dafür aber sichaller vogteilichen

Gerichtsbarkeit in dem fuldaischen Antheile des Oberamts

Fischbergauf immer begab. Es war dieserVertrag für den Amtsbezirk

insofern vortheilhaft, als seither diese propsteilicheVogteigerechtigkeit

fast bei jedem Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu Streitigkeiten

zwischendem fürstlichenund Propsteibeamten Veranlassung gegeben

hatte; allein die beim Vertragsabschlüssegehegte Hoffnung, daß

nun ungehindert die alte, seit der Occupationszeit gesteigerteGüterzerstücklung

beseitigt werden könne, ist ungeachtetder kurz darauf erfolgten

Herstellung künstlicher Gutscomplexe nicht in Erfüllung gegangen

1).

Nachdem die rheinischenErzbischöfe und Bischöfe von den republikanischen

Franzosen vertrieben worden waren, erhielt Fürst Adalbert

III. unerwartet die Kunde, daß zwischenFrankreichund Preußen

am 23. Mai 1802 eine, auch von Rußland bestätigte, Convention abgeschlossen

worden sei, nach welcherdas fürstlicheHaus Oranien-Nassau-Dillenburg

für seine in den Niederlanden verlorene Statthalterschaft

und Domänen das Fürstenthum Fulda als Erbfürstenthum bekommen

solle. Alle Remonstrationen Adalberts waren vergebens, er mußte

der Gewalt weichen. Am 21. Oktober 1802 zog Erbprinz Wilhelm

von Oranien, dem seinVater alle Entschädigungsansprücheabgetreten,

in Fulda ein. Er erließ sodannein Besitzergreifungspatent,das überall

feierlich verkündigt wurde2).

In dieseZeit fällt die von einer geheimen Conferenzcommissionzu

Fulda vorbereitete vollständige Aufhebung der Propstei Zella, deren

1) Acta, das Erbzinswesenund die Erneuerungder Erbbücherbetr., 1840.

2) Buchonia II, 2, 26ff,- Acta, die Besitzergreifungdes Fürstenthums

Fuldavon Sr. Hoheitdes ErbprinzenvonOranienund Naßauetz.betr., 1802.



Gebiet zum Amtsbezirk geschlagenwurde 1), ferner die Verlegung des

Amtssitzesnach Zella, der indeß schon1808 nach Dermbach zurückverlegt

worden ist2). Es läßt sich nicht verkennen, daß die oranische

Regierung viel Gutes für das Land geleistet hat, leider mußte sie

schonnach vier Jahren weichen.

Nachdem laut Befehl des französischenReichsmarschallsMortier

vom 28. Oktober 1806 das fuldaischeTerritorium im Namen des Kaisers

Napoleon während des Aufenthalts der französischenTruppen im

Lande unter die Verwaltung eines französischen Generalgouverneurs

Thiebault gestelltworden war, ergriff Letzterer am 20. November desselben

Jahres Namens des Kaisers von dieser Provinz förmlich Besitz;

es wurden seitdemdie Landesangelegenheitenvon einer provisorischen

Landesadministration besorgt, deren Verordnungen sich jedoch meist

nur auf den Krieg bezogen. Unser Amtsbezirk hatte von demselben

viel zu leiden, weil die Durchmärscheder Rheinbundscontingentenicht

aufhörten und ungeheuere Kriegscontributionen ausgeschriebenwurden,

so z. B. am 1. December 1806 die sogenanntegroße Contribution von

2263 fl., welcheauf die Amtsortschaften vertheilt wurde, und von der

unter Andern auf Dermbach 517 fl. 5 kr., Unteralba und Neidhardtshausen

je 281 fl. 46kr., Klings 212 fl. 47kr. kamen; es konnte nur

das erste Neuntel derselben mit großer Mühe beigebrachtwerden3).

Ein nachhaltig bitteres kaiserlichesGeschenkwar das berüchtigteMadrider

Decret vom 12. December 1808, wodurch die Leibeigenschaft

und der Colonat im fuldaischenLande in Wegfall kamen, insofern, als

durch dasselbein späterer Zeit sehr viele kostspieligeProzesse hervorgerufen

worden sind4).

Unterm 29. Februar 1810 trat Napoleon den größten Theil des

Fürstenthums Fulda, wozu auch unser Amtsbezirk gehörte, mit dem

1) Acta, die Vererbungder beidenKammergüterzu Zella undDiedorfbetr.,
1802 (im Rentamtsarchiv).

2) Acta, die Verlegungdes OberamtsFischbergvon DermbachnachZella

betr., 1808 (im Rentamtsarchiv).

3) Acta, die militärischeBesitznahmedes FürstenthumsFuldaim NahmenSr.

MajestätNapoleonetc.und dessenAdministrationbetr., 1806.

4) Acta,die Aufhebungder Leibeigenschaftund derdaraus entspringendenRechte

und Verbindlichkeitenbetr., 180, - Acta, die Lehngelderprozesseim AmteDermbach

betr., 1850.Vol. gen.



Fürstenthum Aschaffenburgund der freien Stadt Frankfurt unter dem

Titel eines Großherzogthums Frankfurt an den Erzbischof Carl von

Dahlberg zu Regensburg, Primas des Rheinbundes, ab. Dieser gab

dem neuen Lande, das so viel als möglich nach der französischenConstitution

organisirt werden sollte, im Organisationspatent vom 16. August

1810 eine der königlich westphälischennachgebildeteVerfassung,

nach welcher es in Departements, Districte und Municipalitäten eingetheilt

wurde. Unser Amt war als District Dermbach — der Name

Amt Fischberg verschwindetseitdem— dem Departement Fulda einverleibt,

und darin ein Dislrictsmaire und Maires der einzelnenMunicipalitäten

und Maireadjuncten angestellt1).

War es seither schondem Amtsbezirke schlechtgenug ergangen,

so war dieß ganz besondersseit dem 23. Oktober 1813 der Fall, als

die über Geisa retirirende französischeArmee von den Verbündeten verfolgt

wurde und deren Truppen in den Amtsbezirk einmarschirten.

Sie lagen mehrere Tage lang in demselben,und der hierdurch verursachte

Schaden an baarem Gelde, Naturalien u. s. w. war ungeheuer;

er wurde z. B. für Dermbach auf 15879 fl. 2 kr., für Unteralba auf

8739 fl. baar und 366½ fl. an Naturalien, für Oberalba auf 1887 fl.

an Viehwerth, ferner 234 Malter an ausgedroschenenFrüchten,

26 Schock Früchten im Stroh, 1280 Centner Heu und 163 Schock

Stroh berechnet. Es ging diesen drei Ortschaften am Schlimmsten,

weil sie an der Straße lagen, aber auch die Oberdörfer, namentlich

Brunnhardtshausen, wo am 30. und 31. Oktober allein 7000 Östreicher

lagerten, hatten viel zu leiden2). Kaiser Franz von Östreich

übernachteteam 1. November 1813 im Schlosse zu Dermbach und

wohnte den Morgen darauf im Kloster daselbsteiner Todtenmessefür

die bei Leipzig Gefallenen bei3). Der Schaden, den die Retirade und

dann die Rückmarscheder verbündetenHeere verursachten, hat lange

Zeit nicht verwunden werden können, und die Kriegscontributionsschulden

haben viele Gemeinden, mehrerebis in die neuesteZeit herab,

hart gedrückt, wie z. B. Dermbach noch im Jahre 1888 eine Kriegscontributionsschuld

1) Acta, die neueVerwaltungund Geschäftsbeförderungbetr., 1811.

2) Acta, die Aufstellungdes KriegsaufwandesvomJahre 1813.— Acta,die

im Jahre 1813 veranlaßtenKriegsleistungenetc.betr., 1817ff.

3) Actaab Initio MissionisDermbac. Anno 1716.



von 2000 fl., Unteralba zu dieser Zeit nur aus

dem Kriege herrührende Schulden im Betrage von 1750 fl. hatten1).

Nach Übereinkunft der Wiener Congreßmächtesollte bei der neuen

Ländervertheilung in Deutschlanddas Fürstenthum Fulda an Preußen

kommen, und es wurde dasselbezum größten Theile sammt unserm

Amtsbezirke am 27. Juli 1815 durch den östreichischenMinister und

Civilgouverneur Freiherrn von Hügel an den königlich preußischenzur

Besitznahmeund Verwaltung des Fürstenthums bevollmächtigtenCommissär

von Motz mit aller Oberherrlichkeit überwiesen2).

Indessen trat Preußen nach einem am 22. September 1815 abgeschlossenen

und am 28. September desselbenJahres ratificirte Vertrage

die Ämter Geisa und Dermbach wieder an Weimar ab. In Gemäßheit

des von Weimar erlassenen Besitzergreifungspatentsübergab

am 21. November 1815 zu Geisa der preußischebevollmächtigteStaatsminister

Graf von Keller beideÄmter an den weimarischenbevollmächtigten

geheimenRath Freiherrn von Fritsch, der sofort den versammelten

Beamten, Schultheißen und Schoppen derselbendas Gelübde

der Dienst- und Unterthanenpflicht abnahm. Am 27. November 1815

fand die feierliche Huldigung der Unterthanen des hiesigenAmts im

Schloßhofe zu Dermbach Statt. Nachdemin Gegenwart zweier Landsturmscompagnien

und aller Amtsunterthanen das Besitzergreifungs-

und Übergabepatent verlesen und die Verpflichtung in gewöhnlicher

Weise vorgenommen worden war, ward das am Gesims über der

Schloßpforte befindlichepreußischeWappen abgenommen, unter Glockengeläute

und Trommelschalldas weimarischeerhoben, vom Beamten

eine Festrede gehalten, dem gewesenenund neuen Landesherrn Lebehochs

gebracht, von der Schützencompagnieeine Salve gegebenund das

Fest mit Musik und Tanz geschlossen. Gleichzeitig richteten die Vorstände

der Grenzdörfer unter ähnlichen Feierlichkeitendas weimarische

Wappen an den Landesgrenzen auf 3).

Somit war Weimar in den Besitz des ganzen ehemaligenAmts

Fischberg gekommen. Am 1. Juli 1816 wurden auch die früher dazu

1) Acta, das Gemeinderechnungswesenim AmteDermbachbetr., 1828ff.

2) Acta, preußischeBesitzergreifungdes AmtesDermbachbetr., 1819.
3) Acta, die weimarischeBesitzergreifungdesAmts Dermbachbetr., 1815,



gehörigen drei Ortschaften Fischbach, Wiesenthal und Urnshausen zum

~tsbezirke Dermbach geschlagen1).

§. 8.

8. Der weimarische Amtsbezirk Dermbach (1815-1851).

Der ehemals fuldaischeAntheil des Amts Fischbergkam im traurigsten

Zustande an Weimar, da die französischenKriege mit ihren

Folgen den materiellen Wohlstand der auch in moralischerHinsicht gesunkenen

Amtsbewohner untergraben hatten 2) . Was die Staatsregierung

gethan hat, um denselbenwieder zu erhöhen, werden wir in

Folgendem sehen.

Der Großherzog Carl August, dem die Stände der neuen Provinzen,

wobei auch der District Dermbach durch einen eigenen Deputirten

vertreten war, am 7. April 1816 zu Weimar huldigten3), gab

seinem Lande am 5. Mai 1816 eine ständischeVerfassung und starb

am 14. Juni 18284). Sein Andenken wird sichnicht nur durchmanche,

zur Feier seines funfzigjährigen Jubiläums auchin unserm Amtsbezirke

gemachteStiftungen 5), sondern auch dadurch erhalten, daß

unter seiner Regierung alle Zweige der Staatsverwaltung durchgreifende

Änderung und Verbesserung erfuhren.

Der jüngst verstorbene durchlauchtigsteGroßherzog Carl Friedrich

trat durch Patent, d. d. Wilhelmsthal 25. Juli 1828, die Regierung

an6), und setztedieselbeim Geiste seines in Gott ruhenden Vaters

fort, wovon das Folgende vollständiges Zeugniß geben wird.

1) Höchst.Reskr.v. 20. Jun. 1816 in Acta, die Wiedervereinigungder dem

Amte KaltennordheimincorportirtgewesenenFischbergischenOrtschaftenFischbach,
Wiesenthalund Urnshausenmit demhiesigenAmte betreffend,1816.

2) Amtsber.v. 26. Mai 1836in Acta, Vorschlägezur Aufhilfedes Eisenacher

Oberlandesbetr., 1836.

3) Acta,die Wahl von Huldigungsdeputirtenfür dieDistrikteGeisaundDermbach

betr., 1816.

4) Acta, das AblebendesDurchl. GroßherzogsCarl Augustunddie deshalb

anbefohlenenVerfügungenbetr., 1828,

5) Acta, die Feyerdes 50jährigenRegierungsjubiläumsSr. Königl. Hoheit,

des durchlauchtigstenGroßherzogsetc.betr., 1824ff.

6) Acta, den RegierungsantrittSr. Königl. Hoheitdes Herrn Großherzogs

Carl Friedrichbetr., 1828.



Die Ereignisse des Jahres 1848 ließen auch unsern Amtsbezirk

nicht unberührt. Am 14. März 1848 wurde die Stimmung der Bevölkerung

so bedenklich, daß örtliche Sicherheitswachen (Bürgerwehren)

errichtet werden mußten 1). Sie war dadurch hervorgerufenworden,

daß der mit den politischen Verhältnissen unbekannte Landmann

die Zeitverhältnisse nicht in rechter Weise zu würdigen wußte, wohl

auch durch Übelgesinnteaufgeregt worden war. Obwohl es in manchen

Amtsgemeinden nicht an Wühlern fehlte, welche bei dem allgemeinen

Mißtrauen gegen die Beamten 2) und selbstgegen ihre Ortsvorgesetzten

3) die Freiheitsbestrebungender Zeit zu unlautern Zwecken auszubeuten

suchten,und obwohl die benachbartenStädte, z. B. Salzungen,

Tann, dem platten Lande üble Beispiele gaben, gelang es doch, die

öffentliche Ruhe im Ganzen aufrecht zu erhalten4).

Die im Jahre 1848 veränderten Regierungsprincipien haben eine

wesentlicheUmwandlung mancher staatlichen Einrichtungen zur Folge

gehabt, namentlich ist die Justiz von der Verwaltung getrennt und das

ganze Gemeindewesenumgestaltet worden. Die Zeit muß lehren, ob

diese Einrichtungen diejenigen Hoffnungen erfüllen, welchedie Bevölkerung

an den wohlbewährten redlichenWillen ihres Landesfürstenund

die sorgsameUmsicht seiner Berather knüpft.

In neuesterZeit ist der Ort Urnshausen mit Hartschwinden vom

Amtsbezirk abgetrennt und vom 1. Juli 1850 an dem Amtsbezirke

Lengsfeld zugewiesenworden; die Abtrennung des Ortes Lenders und

die Zuweisung des Geisaer Amtsortes Hochrain ist unterblieben5).

1) Acta, die BürgerwehrendesAmts betr., 1848.
2) Amtsber.v. 2. Nov. 1848in Acta,die AnstellungeinesneuenSchultheißen

zu Wiesenthalin der PersonJohannesGesellsbetr., 1826,

3) "Man hocktAlles an dem Schultheißenab, Wenner seineSchuldigkeit

thut." Schultheißber.v, 12, Okt, 1848. Ebend.

4) Etwa Wiesenthalausgenommen,wo Übelgesinnte,als der Amtsdienerauf

Steuernexequirte,Sturm läuteten, denselbenmißhandelten,und wohindannein

Militärcommandoauf einigeZeit gelegtwurde, Ebend,

5) Akten, betr.die ÜberweisungdesOrtes Urnshausenan Großherzogl.S.

Justizamtzu Lengsfeldetc.,1850.
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